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Darlehensbedingungen  
Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt 

 

Emissionsbezogene Angaben  

Darlehensnehmer:  

Afrika Emissions 1 UG  (haftungsbeschränkt), Falkstr. 5, in 60487 Frankfurt am Main  
Inhaber: Bhaskar Deol, geboren am 05.11.1978, Geschäftsführer 
Geschäftsadresse: Falkstr. 5, in 60487 Frankfurt am Main  
HR-Nummer: HRB 128980, Amtsgericht Frankfurt am Main 

Projektbezogene Angaben:  

Projekt -Name und -ID: Hydrobox �± zwei Wasserkraftanlagen in Kenia 
Darlehenszweck:  Umsetzung des erneuerbare Energien-Projekts gemäß Projektprofil vom 
17.10.2023 und Deckung der Transaktionskosten dieser Finanzierung 
(Hinweis:  Details ergeben sich aus den Allgemeinen Darlehensbedingungen und dem Pro-
jektprofil.)  
Finanzierungs -Schwelle:  EUR 50.000,00 
Finanzierungs -Limit:   EUR 1.078.000,00 
Finanzierungs -Periode : 17.10.2023 bis 15.01.2024 (Verlängerung möglich bis zu einem 
maximalen Gesamt-Zeitraum von 12 Monaten) 
Darlehenslaufzeit : 8 Jahre 

Individueller Darlehensbetrag:  siehe Zeichnungsschein  
Hinweis:  Der Darlehensbetrag muss mindestens EUR 250 betragen und durch 50 teilbar 
sein (z.B. EUR 1.350,00).  
Bitte überweisen Sie den gesamten Betrag innerhalb von drei Werktagen ab Vertrags-
schluss auf das untenstehende Projekt -Treuhandkonto. Der Vertrag ist hinfällig, wenn 
Sie Ihre Einzahlung nicht spätestens innerhalb von zwei Wochen geleistet haben (Zif-
fer 2.2 der Allgemeinen Darlehensbedingungen).   

Zins - und Tilgungsleistungen:  

Feste Verz insung:   
Early Bird: 7,5 % p.a. ab dem Einzahlungstag bei einem Investment bis zum 14.11.2023 
09:59 Uhr 
6,5 % p.a. ab dem Einzahlungstag bei einem Investment ab dem 14.11.2023 10:00 Uhr 
 
Jährlich nachschüssige Zinszahlung zum Jahrestag des Starts des regulären Zinslaufs  
���V�L�H�K�H���$�O�O�J�H�P�H�L�Q�H���'�D�U�O�H�K�H�Q�V�E�H�G�L�Q�J�X�Q�J�H�Q���3�X�Q�N�W���������������H�Q�W�V�S�U�L�F�K�W���ÄZahlungstag �³����(erste Zah-
lung einschließlich individueller Vorlaufzinsen) 
 
Verzugszinssatz : 200% des regulären Zinssatzes 

Annuitätische Tilgung  in jährlichen nachschüssigen Annuitäten (gemeinsam mit den ge-
schuldeten Zinszahlungen) zum jeweiligen Zahlungstag.  
 
Die letzte Zins- und Tilgungszahlung erfolgt am 8. Jahrestag des Starts des regulären Zins-
�O�D�X�I�V�����ÄRückzahlungstag �³�� 
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Kontodaten des Zahlungsdienstleisters (Projekt -Treuhandkonto):  
Kontoinhaber: secupay AG 
IBAN/Kontonummer: DE34 8504 0061 1005 5041 38 
BIC/Bankleitzahl: COBADEFFXXX 
Verwendungszweck: TA Code 

Anlagen  zu den  Darlehensbedingungen :  
�x Allgemeine �'�D�U�O�H�K�H�Q�V�E�H�G�L�Q�J�X�Q�J�H�Q�����Ä�$�'�%�³�������E�H�D�F�K�W�H�Q���6�L�H���E�L�W�W�H���L�Q�V�E�����=�L�I�I���������± Qualifi-

zierter Rangrücktritt) 
�x Anlage 2 �± Widerrufsbelehrung für Verbraucher 
�x Anlage 3 �± Risikohinweise 
�x Anlage 4 �± Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
�x Anlage 5 �± Projektprofil 

Risikohinweis:  Bei qualifiziert nachrangigen Darlehen tragen Sie als Darlehensgeber 
ein unternehmerisches Risiko, das höher ist als das Risiko eines regulären Fremdkapi-
talgebers. Das Darlehenskapital einschließlich der Zinsansprüche kann aufgrund des 
qualifizierten Rang rücktritts (Ziffer 8 der Allgemeine n Darlehensbedingungen) nicht 
zurückgefordert werden, wenn dies für den Darlehensnehmer einen Insolvenzgrund 
herbeiführen würde. Dies kann zum Totalverlust  des investierten Kapitals führen. Das 
Risiko einer Nachschusspfli cht oder einer sonstigen Haftung, die über den Betrag des 
eingesetzten Darlehenskapitals hinausgehen würde, besteht dagegen nicht. Bitte lesen 
Sie die ausführlichen Risikohinweise (Anlage 3).  
 
Hinweis: Das Projektprofil und die Projektbeschreibung auf der Plattform erheben 
nicht den Anspruch, alle Informationen zu enthalten, die für die Beurteilung der ange-
botenen Anlage erforderlich sind. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, dem Darlehensneh-
mer über die Plattform Fragen zu stellen, informieren Sie sich aus un abhängigen Quel-
len und holen Sie fachkundige Beratung ein, wenn Sie unsicher sind, ob Sie diesen 
Darlehensvertrag abschließen sollten.  

 

 

Allgemeine Darlehensbedingungen  (ADB)  

 

Präambel  

Der Darlehensnehmer plant, den in Kenia ansässigen Gesellschaften Kiamahindu Power Sta-
tion Ltd ���ÄProjektinhaber 1 �³�����X�Q�G���*�L�W�Z�D�P�E�D���3�R�Z�H�U���6�W�D�W�L�R�Q���/�W�G�����Ä�3�U�R�M�H�N�W�L�Q�K�D�E�H�U�����³�����M�H�Z�H�L�O�V���H�L�Q��
�'�D�U�O�H�K�H�Q�����ÄWeiterleitungskredit 1 �³���X�Q�G���ÄWeiterleitungskredit 2 �³�����]�X���J�H�Z�l�K�U�H�Q�����G�D�V�V���G�L�H���3�U�R��
jektinhaber für die Durchführung des in der Projektbeschreibung (Anlage 5) genannten Pro-
�M�H�N�W�H�V�����ÄProjekt �³�����Y�H�U�Z�H�Q�G�H�Q���P�|�F�K�W�H�Q�����'�L�H���I�•�U���G�L�H���*�H�Z�l�K�U�X�Q�J���G�H�U���:�H�L�W�H�U�O�H�L�W�X�Q�J�V�N�U�H�G�L�W�H���H�U�I�R�U��
derlichen finanziellen Mittel sollen dem Darlehensnehmer in Form von Nachrangdarlehen von 
Crowd-Investoren zur Verfügung gestellt werden. Der Darlehensgeber möchte dem Darle-
hensnehmer einen Teil des erforderlichen Kapitals, in Form eines zweckgebundenen, festver-
zinslichen, qualifiziert nachrangigen Darle�K�H�Q�V�� ���ÄDarlehen �³���� �]�X�U�� �9�H�U�I�•�J�X�Q�J�� �V�W�H�O�O�H�Q���� �%�H�L�� �G�H�P��
Darlehen handelt es sich um eine unternehmerische Finanzierung mit einem entsprechenden 
unternehmerischen Verlustrisiko. 

Das Darlehen soll aus Mitteln zurückgezahlt werden, die der Darlehensnehmer gemäß der 
Weiterleitungskredite von den Projektinhabern erhält. Voraussetzung für die rechtzeitige und 
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vollständige Leistung des Kapitaldienstes durch die Projektinhaber ist, dass diese das ge-
plante erneuerbare Energien Projekt erfolgreich durchführen können. 

Das �'�D�U�O�H�K�H�Q���L�V�W���7�H�L�O���H�L�Q�H�U���6�F�K�Z�D�U�P�I�L�Q�D�Q�]�L�H�U�X�Q�J�����ÄCrowdfunding �³�����L�Q���)�R�U�P���H�L�Q�H�U���9�L�H�O�]�D�K�O���Y�R�Q��
Teil-�'�D�U�O�H�K�H�Q���Y�R�Q���Y�H�U�V�F�K�L�H�G�H�Q�H�Q���'�D�U�O�H�K�H�Q�V�J�H�E�H�U�Q�����ÄTeil -Darlehen �³�������'�L�H���7�H�L�O-Darlehen sind 
bis auf die Darlehensbeträge identisch ausgestaltet und werden über die Website 
www.crowd4climate.org vermittelt ���ÄPlattform �³; der Betreiber dieser Plattform, die crowd4pro-
jects GmbH, Zweigniederlassung Deutschland, Bleidenstraße 6, 60311 Frankfurt am Main, 
Deutschland, �L�P���)�R�O�J�H�Q�G�H�Q���ÄPlattformbetreiber �³).  

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien das Folgende:  

1.  Darlehensgewährung; Darlehenszweck  

1.1 Der Darlehensgeber gewährt dem Darlehensnehmer ein zweckgebundenes Darlehen 
in der im Zeichnungsschein angegebenen �+�|�K�H�����ÄDarlehensbetrag �³������ 

1.2 Darlehenszweck ist ausschließlich die Weiterleitung sämtlicher Darlehensbeträge in 
Form des Weiterleitungskredits, unter Einbehalt eines Liquiditätspuffers zur Finanzierung not-
wendiger rechtlicher Schritte für den Fall, dass der Projektinhaber seinen Verpflichtungen aus 
diesem Darlehensvertrag nicht nachkommt. Mit dem Weiterleitungskredit wird der Projektin-
haber das �3�U�R�M�H�N�W�����Z�L�H���H�V���L�Q���G�H�U���3�U�R�M�H�N�W�E�H�V�F�K�U�H�L�E�X�Q�J���G�H�V���'�D�U�O�H�K�H�Q�V�Q�H�K�P�H�U�V�����ÄProjektprofil �³����
sowie dem Projektbericht eines Energieberaters oder des Darle�K�H�Q�V�Q�H�K�P�H�U�V�� ���ÄProjektbe-
richt �³�����Q�l�K�H�U���E�H�V�F�K�U�L�H�E�H�Q���L�V�W durchführen ���ÄDarlehenszweck �³�������'�L�H���3�U�R�M�H�N�W�E�H�V�F�K�U�H�L�E�X�Q�J���X�Q�G��
den Projektbericht hat der Darlehensnehmer dem Darlehensgeber in elektronischer Form auf 
der Plattform zur Verfügung gestellt. 

Vom Darlehenszweck mit umfasst ist �± falls in den Emissionsbezogenen Angaben vorgesehen 
�± die Deckung der Transaktionskosten, die mit dem Crowdfunding für das Projekt unmittelbar 
�H�L�Q�K�H�U�J�H�K�H�Q�����L�Q�V�E�H�V�R�Q�G�H�U�H���G�H�U���*�H�E�•�K�U���I�•�U���G�D�V���/�L�V�W�L�Q�J���D�X�I���G�H�U���3�O�D�W�W�I�R�U�P�����ÄFundinggebühr �³����
(einschließlich der Gebühr für die Zahlungsabwicklung über das Treuhandkonto). 

 

2. Zeichnungserklärung; Vertragsschluss  

2.1 Der Darlehensnehmer gibt durch das Einstellen und Freischalten des Projekts auf der 
Plattform ein rechtlich bindendes Angebot  zum Abschluss des Darlehensvertrags an interes-
sierte Investoren ab. Dieses Angebot endet entweder mit dem Ende der Finanzierungs-Peri-
ode oder mit dem Erreichen des Finanzierungs-Limits (gemäß den Emissionsbezogenen An-
gaben).  

Der Darlehensgeber muss bei der Plattform registriert und zum Investieren freigeschaltet sein. 
Er nimmt das Vertragsangebot des Darlehensnehmers durch das vollständige Ausfüllen des 
auf der Plattform dafür vorgesehenen Online-Formulars und das Anklicken des Buttons �ÄJetzt 
zahlungspflichtig investieren �³ in rechtlich bindender Form an ���ÄZeichnungserklärung �³������ 

Der Plattformbetreiber leitet die Zeichnungserklärung als Bote an den Darlehensnehmer wei-
ter. Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Zeichnungserklärung beim Darlehensnehmer zu-
�V�W�D�Q�G�H�����ÄVertragsschluss �³������Der Darlehensnehmer bestätigt gegenüber dem Darlehensgeber 
durch Nachricht an die im Zeichnungsschein genannte Adresse ���Äautorisierte Adresse �³, vgl. 
hierzu noch Ziffer 10.2) den Zugang der Zeichnungserklärung ���ÄZugangsbestätigung �³��.  
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2.2  Der individuelle Vertragsschluss steht unter der auflösenden Bedingung , dass der 
Darlehensgeber den Darlehensbetrag nicht innerhalb von zwei Wochen ab Vertragsschluss 
entsprechend den in Ziffer 4 geregelten Bestimmungen einzahlt ���ÄIndividual -Einzahlungs be-
din gung �³��. 

2.3 Es wird klargestellt, dass durch die Abgabe einer Zeichnungserklärung weder im Ver-
hältnis zwischen Darlehensgeber und Darlehensnehmer noch im Verhältnis der einzelnen Dar-
lehensgeber untereinander ein Gesellschaftsverhältnis begründet wird. Weiterhin wird klarge-
stellt, dass der Plattformbetreiber nicht Partei des Darlehensvertrags wird.  

3.  Zustandekommen der Finanzierung ; Finanzierungs -Periode  

3.1 Die Wirksamkeit aller rechtlichen Verpflichtungen aus dem Darlehensvertrag steht un-
ter der auflösenden Bedingung , dass bis spätestens zum Ende der Finanzierungs-Periode 
(gemäß den Emissionsbezogenen Angaben) nicht so viele Zeichnungserklärungen für Teil-
Darlehen abgegeben werden, dass in der Summe aller gezeichneten Teil-Darlehens-Beträge 
insgesamt die Finanzierungs -Schwelle  (gemäß den Emissionsbezogenen Angaben) erreicht 
wird ���ÄKollektiv -Zeichnungsbedingung �³������ �:�L�U�G�� �G�L�H��Finanzierungs-Schwelle nicht erreicht, 
sind also alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag hinfällig.  

3.2  Der Darlehensnehmer hat das Recht, die Finanzierungs-Periode ein- oder mehrmalig 
bis zu einem maximalen Gesamt-Zeitraum von zwölf Monaten zu verlängern. Über jede Ver-
längerung wird der Darlehensnehmer die Darlehensgeber, die bereits verbindliche Zeich-
�Q�X�Q�J�V�H�U�N�O�l�U�X�Q�J�H�Q���D�E�J�H�J�H�E�H�Q���K�D�E�H�Q�����L�Q���.�H�Q�Q�W�Q�L�V���V�H�W�]�H�Q�����ÄVerlängerungs -Mitteilung �³������ 

3.3 Greift die in Ziffer 3.1 genannte Bedingung, so ist das Crowdf unding gescheitert . Alle 
bereits geschlossenen Teil-Darlehensverträge werden endgültig unwirksam. Der Darlehens-
�Q�H�K�P�H�U���W�H�L�O�W���G�L�H�V���G�H�P���'�D�U�O�H�K�H�Q�V�J�H�E�H�U���P�L�W�����ÄRückabwicklungs -Mitteilung �³������ 

Der Darlehensnehmer verpflichtet sich gegenüber dem Darlehensgeber, im Verhältnis zum 
Zahlungsdienstleister dafür Sorge zu tragen, dass in diesem Fall die bereits eingezahlten Be-
träge unverzinst und ohne Kosten für den jeweiligen Darlehensgeber an den Darlehensgeber 
zurückgewährt werden. Die Rückgewähr erfolgt mit befreiender Wirkung für den Darlehens-
nehmer auf das im Zeichnungsschein genannte �.�R�Q�W�R�����Äautorisiertes Konto �³, vgl. hierzu noch 
Ziffer 10.2). Es wird klargestellt, dass keine Gesamtgläubigerschaft der Darlehensgeber be-
steht. 

4.  Fälligkei t; Darlehense inzahlung  

4.1 Der Darlehensbetrag ist bei Vertragsschluss (Ziffer 2.1) zur Zahlung fällig. Er ist inner-
halb von drei Werktagen auf das Treuhandkonto zu überweisen (der Tag der Gutschrift auf 
dem Treuhandkonto �E�H�]�R�J�H�Q���D�X�I���G�L�H�V�H�V���'�D�U�O�H�K�H�Q���G�H�U���ÄEinzahlungstag �³��. Bei Nichtzahlung 
innerhalb von zwei Wochen ab Vertragsschluss ist der Vertrag hinfällig (Ziffer 2.2).  

4.2 Mit der Einzahlung auf dem Treuhandkonto hat der Darlehensgeber seine Zahlungs-
verpflichtung gegenüber dem Darlehensnehmer erfüllt. 

5.  Darlehensauszahlung  

5.1 Nach dem Erreichen des Finanzierungs-Limits oder dem Ende der Finanzierungs-Pe-
riode werden zunächst diejenigen Teil-Darlehensbeträge in einer Tranche vom Zahlungs-
dienstleister an den Darlehensnehmer ausgezahlt, die keinem Widerrufsrecht unterliegen oder 
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die widerrufsfrei sind (bei denen ein Widerrufsrecht also nicht ausgeübt wurde und nicht mehr 
ausgeübt werden kann).  

5.2 18 Tage später werden in einer weiteren Tranche die restlichen Darlehensbeträge aus-
gezahlt, für die zu diesen Zeitpunkten das Widerrufsrecht nicht ausgeübt wurde (der Tag die-
�V�H�U���$�X�V�]�D�K�O�X�Q�J���E�H�]�R�J�H�Q���D�X�I���G�L�H�V�H�V���'�D�U�O�H�K�H�Q���G�H�U���ÄAuszahlungstag �³������ 

5.3 Der Darlehensnehmer ist berechtigt, bereits zuvor auf eigene Kosten zu veranlassen, 
dass der Zahlungsdienstleister Teil-Darlehensbeträge an ihn auszahlt, sobald und soweit  

-  die Finanzierungs-Schwelle überschritten ist und durch Widerrufe nicht wieder unter-
schritten werden kann und  

-  die abgerufenen Teil-Darlehensbeträge keinem Widerrufsrecht unterliegen oder wi-
derrufsfrei sind. 

5.4 Falls der Darlehensvertrag ausdrücklich vorsieht, dass der Darlehenszweck die De-
ckung der Transaktionskosten dieser Finanzierung umfasst, kann die Gebühr, die der Platt-
formbetreiber vom Darlehensnehmer für die Abwicklung des Crowdfunding-Prozesses und die 
Vermittlung der Darlehensverträge erhält, vom Zahlungsdienstleister unmittelbar an den Platt-
formbetreiber ausgezahlt werden bzw. die Vergütung für die Abwicklung über den Zahlungs-
dienstleister direkt von diesem einbehalten werden. Die Höhe dieser Gebühr ergibt sich aus 
den vergütungsbezogenen Informationen, die der Darlehensgeber vom Plattformbetreiber er-
hält.  

6.  Projektdurchführu ng und Reporting  

6.1 Dem Darlehensgeber stehen keine Mitwirkungs-, Stimm- oder Weisungsrechte in Be-
zug auf den Darlehensnehmer zu. Der Darlehensnehmer stellt dem Darlehensgeber während 
der Laufzeit des Darlehens in folgenden Zeitabständen folgende Unterlagen zur Verfügung:  

-  unverzüglich nach deren Fertigstellung, spätestens aber innerhalb eines halben Jahres 
nach Ende des Geschäftsjahres, seine gesetzeskonform aufgestellten Jahresab-
schlüsse  in elektronischer Form einschließlich Lagebericht und Anhang.   

- Hinweise auf Überschreitung der Kostenpositionen  �± Bei einer Überschreitung der 
Kostenpositionen im Projekt (gemäß Kalkulation), die gegenüber den Darlehensgebern 
kommuniziert worden sind, um über 10 % ist der Darlehensgeber unverzüglich, spä-
testens innerhalb einer Woche ab der Kenntnis des Darlehensnehmers von der Kos-
tenüberschreitung, über die Tatsache der Überschreitung, das Ausmaß und die Ursa-
chen zu informieren.  

- Hinweise auf Projektverzug  �± Bei Überschreitung der Meilensteine, die gegenüber 
den Darlehensgebern kommuniziert worden sind, um über drei Monate ist der Darle-
hensgeber unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche ab Kenntnis des Darle-
hensnehmers vom Projektverzug, über die Tatsache des Projektverzugs, das Ausmaß 
und die Ursachen zu informieren.  

- Hinweise auf Zielunterschreitung  �± Bei Unterschreitung der eindeutig quantifizierten 
Ziele des Projektes, die gegenüber den Darlehensgebern kommuniziert worden sind, 
um über 15 % ist der Darlehensgeber unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche 
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ab Kenntnis des Darlehensnehmers von der Zielunterschreitung, über die Tatsache der 
Zielunterschreitung, das Ausmaß und die Ursachen zu informieren. 

6.2 Die vorstehend genannten Unterlagen macht der Darlehensnehmer dem Darlehensge-
ber über die Plattform in elektronischer Form zugänglich. 

7.  Laufzeit, Verzinsung; Rückzahlung des Darlehens  

7.1 Die Laufzeit des Darlehens ergibt sich aus den Emissionsbezogenen Angaben. In die-
sen ist �± bei annuitätischer oder ratierlicher Tilgung �± der Tag der letzten Tilgungsleistung bzw. 
�± bei endfälliger Tilgung �± der Rückzahlungstag (jeweils �ÄRückzahlungstag �³) geregelt. Das 
Darlehen hat feste Laufzeit nach Maßgabe dieser Regelung. 

Als jeweiliger Zahlungstag wird der Jahrestag des Starts des regulären Zinslaufs festgelegt 
���ÄStart des regulären Zinslaufs �³���� Der Start des regulären Zinslaufs ist der erste Tag des 
Monats, der auf den Monat folgt, in den das Ende eines erfolgreichen Crowdfundings fällt (d.h. 
auf den Monat, in dem entweder das Funding-Limit gemäß Präambel erreicht wird oder in den 
das Ende der ggf. verlängerten Funding-Periode gemäß Ziffer 3.2 fällt)  

7.2 Der jeweils ausstehende Darlehensbetrag verzinst sich ab dem Einzahlungstag (Zif-
fer 4.1) bis zum vertraglich vereinbarten Resttilgungs- bzw. Rückzahlungstag mit dem in den 
Emissionsbezogenen Angaben genannten Festzinssatz. Die Zinsen werden nach näherer 
Maßgabe der Emissionsbezogenen Angaben nachschüssig gezahlt. Mit der ersten Annuitäts- 
bzw. Zinszahlung werden Vorlaufzinsen in individuell unterschiedlicher Höhe (abhängig vom 
jeweiligen Einzahlungstag) ausgezahlt. Die Zinsen werden zeitanteilig nach der Methode 
act/365 (Englische Methode) berechnet. Werden fällige Tilgungsleistungen nicht erbracht, wird 
der in den Emissionsbezogenen Angaben festgelegte Verzugszins geschuldet; weitergehende 
Schadensersatzansprüche bleiben unberührt, ebenso die Regelung in Ziffer 8. Im Fall der 
Rückabwicklung aufgrund Scheiterns des Fundings schuldet der Darlehensnehmer keine Ver-
zinsung (Ziffer 3.3). Generell gilt: Die Darlehensgeber sind weder an Verlusten des Darlehens-
nehmers aus dessen unternehmerischer Tätigkeit beteiligt noch besteht eine Nachschuss-
pflicht.  

7.3  Der Darlehensnehmer hat jährlich das Recht, das Darlehen mit dreimonatiger Frist zu 
jedem Zahlungstags vorzeitig zu kündigen . Dieses Recht besteht erstmals zum dritten Zah-
lungstag. Bei Ausübung dieses Kündigungsrechts und vorfälliger Rückzahlung des Darlehens 
ist er verpflichtet, dem Darlehensgeber eine pauschalierte Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe 
von 20% der Zinsansprüche zu zahlen, die über die restliche Laufzeit des Darlehens angefal-
len wären. Das Kündigungsrecht muss allen Teil-Darlehensgebern gegenüber einheitlich aus-
geübt werden. Die Rückzahlung des jeweils ausstehenden Darlehensbetrags und die geschul-
dete Vorfälligkeitsentschädigung werden mit Wirksamkeit der Kündigung am jeweiligen Zah-
lungstag fällig. 

7.4  Abgeltungsteuer und sonstige Quellensteuern wird der Darlehensnehmer einbehalten 
und an das zuständige Finanzamt abführen, falls er hierzu gesetzlich verpflichtet ist.  

7.5 Dem Darlehensgeber ist bekannt, dass der Darlehensnehmer den Plattformbetreiber 
als Dienstleister in die Abwicklung der Zins- und Tilgungszahlungen eingebunden hat. Zur 
Vermeidung überflüssigen Aufwands bei der Zahlungsabwicklung wird der Darlehensgeber 
daher davon abs ehen, diese Forderungen selbst gegenüber dem Darlehensnehmer gel-
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tend zu machen  oder mit diesem direkten Kontakt zum Zweck der Eintreibung von Forderun-
gen aufzunehmen, solange diese Einbindung besteht und die geschuldeten Zahlungen ver-
tragsgemäß geleistet werden. Kommt der Darlehensgeber dem nicht nach, hat der Darlehens-
nehmer einen Anspruch auf angemessene Vergütung des entstehenden Mehraufwands.  

7.6 Sondertilgungen sind unzulässig. Werden fällige Tilgungsleistungen nicht erbracht, 
wird für den Verzugszeitraum ein erhöhter Zinssatz in Höhe von einem in den Emissionsbezo-
genen Angaben genannten Prozentsatz des regulären Zinssatzes (Ziffer 7.2) geschuldet; wei-
tergehende Schadensersatzansprüche bleiben unberührt, ebenso die Regelung in Ziffer 8. 

7.7. Voraussetzung für die rechtzeitige und vollständige Leistung des Kapitaldienstes durch 
den Darlehensnehmer ist die vollständige Leistung der Kapitaldienstes durch den Projektinha-
ber an den Darlehensnehmer (geregelt im Weiterleitungskreditvertrag).  

8.  Qualifizierter Rangrücktritt  

Zur Vermeidung einer insolvenzrechtlichen Überschuldung des Darlehensnehmers im 
Sinne von §  19 Abs.  2 Insolvenzordnung sowie für den Fall der Durchführung eines Li-
quidationsverfahrens vereinbaren der Darlehensgeber und der Darlehensnehmer hier-
mit gemäß §  39 Abs.  2 Insolvenzordnung hinsichtlich sämtlicher gegenwärtiger und zu-
künftiger Ansprüche des Darlehensgebers aus diesem Vertrag �± einschließlich Verzin-
sung und Ansprüchen infolge eine r etwaigen Kündigung �± ���Ä�1�D�F�K�U�D�Q�J�I�R�U�G�H�U�X�Q�J�H�Q�³����
einen Nachrang in der Weise, dass die Ansprüche erst nach sämtlichen in §  39 Abs.  1 
Nr. 1 bis 5 Insolvenzordnung bezeichneten Ansprüchen und Forderungen aller beste-
henden und zukünftigen Gläubiger des Darlehen snehmers (mit Ausnahme anderer 
Rücktrittsgläubiger und gleichrangiger Gläubiger) zu befriedigen sind.  

Alle Teil -Darlehen (vgl. Präambel)  sind untereinander gleichrangig.   

Die Nachrangforderungen des Darlehensgebers können nur aus künftigen Jahresüber-
schü ssen, einem etwaigen Liquidationsüberschuss oder aus sonstigem freien Vermö-
gen, das nach Befriedigung aller anderen Gläubiger des Darlehensnehmers (mit Aus-
nahme anderer Rücktrittsgläubiger und gleichrangiger Gläubiger) verbleibt, beglichen 
werden.  

Der Dar lehensgeber verpflichtet sich, seine Nachrangforderungen solange und soweit 
nicht geltend zu machen, wie die Befriedigung dieser Forderungen einen Grund für die 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Darlehensnehmers herbei-
führen würde, al so zu einer Zahlungsunfähigkeit des Darlehensnehmers im Sinne von 
§ 17 Insolvenzordnung oder einer Überschuldung des Darlehensnehmers im Sinne von 
§ 19 Insolvenz ordnung (in ihrer im jeweiligen Zeitpunkt geltenden Fassung) führen 
würde (qualifizierter Rang rücktritt).  

9.  Außerordentliches Kündigungsrecht  

9.1 Der Darlehensgeber kann den Darlehensvertrag nur aus wichtigem Grund vorzeitig 
�N�•�Q�G�L�J�H�Q���X�Q�G���L�Q���Y�R�O�O�H�U���+�|�K�H���P�L�W���V�R�I�R�U�W�L�J�H�U���:�L�U�N�X�Q�J���]�X�U���5�•�F�N�]�D�K�O�X�Q�J���I�l�O�O�L�J���V�W�H�O�O�H�Q�����Äaußeror-
dentliches Kündigungsrecht �³������ 
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Dem Darlehensgeber ist bewusst, dass etwaige Rückzahlungs-, Schadensersatz- und sons-
tige Ansprüche, die infolge einer außerordentlichen Kündigung entstehen können, dem quali-
fizierten Rangrücktritt nach Ziffer 8 unterliegen und er sie daher unter den dort geregelten 
Bedingungen nicht geltend machen kann. 

9.2 Ein wichtiger Grund, der den Darlehensgeber (unabhängig vom Verhalten anderer Dar-
lehensgeber) zu jedem Zeitpunkt während der Darlehenslaufzeit zur außerordentlichen Kün-
digung berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn  

a.  der Darlehensnehmer unzutreffende Angaben  zu Umständen macht bzw. gemacht 
hat, die für die Eingehung und Durchführung des Vertragsverhältnisses und für seine 
Kapitaldienstfähigkeit wesentlich sind;  

 b.  der Darlehensnehmer den Darlehensbetrag zweckwidrig verwendet  oder seinen Ge-

schäftsbetrieb aufgibt ; oder 

c.  der Darlehensnehmer seinen unter Ziffer 6 genannten Reporting -Pflichten  nicht ver-
tragsgemäß und pünktlich nachkommt, wobei eine Kündigung frühestens nach Ablauf 
von zwei Wochen nach schriftlicher Abmahnung zulässig ist und die Abmahnung frü-
hestens nach einem Kulanzzeitraum von weiteren zwei Wochen ab dem vereinbarten 
Reporting-Datum ausgesprochen werden darf.  

Das gesetzliche Recht zur Kündigung aus einem sonstigen wichtigen Grund bleibt unberührt.  

9.3 Der Darlehensgeber kann im Fall einer außerordentlichen Kündigung (vorbehaltlich 
des Eingreifens der Rangrücktrittsklausel) den Schaden geltend machen, der ihm durch die 
vorzeitige Rückzahlung entsteht. 

10. Übertragbarkeit, Geheimhaltung,  sonstige Vereinbarungen  

10.1  Die gesamte Rechtsstellung als Darlehensgeber aus diesem Vertrag kann nach dem 
Ende der Finanzierungs-Periode (wie in den Emissionsbezogenen Angaben geregelt) jeder-
zeit hinsichtlich des gesamten Darlehensbetrags oder eines Teilbetrags an Dritte verkauft und 
im Wege der Vertragsübernahme abgetreten werden. 

Sofern der Plattformbetreiber im Auftrag des Darlehensnehmers für diese Zwecke einen 
Marktplatz zur Verfügung stellt (worüber der Darlehensnehmer den Darlehensgeber durch ge-
�V�R�Q�G�H�U�W�H���0�L�W�W�H�L�O�X�Q�J���L�Q���.�H�Q�Q�W�Q�L�V���V�H�W�]�H�Q���Z�L�U�G�����G�L�H���ÄZweitmarkt -Listing -Mitteilung �³�������L�V�W���Hine sol-
che Vertragsübernahme nur über diesen Marktplatz und nur im Rahmen der dafür geltenden 
Nutzungsbedingungen zulässig.  

Soweit der Plattformbetreiber keinen Marktplatz zur Verfügung stellt, gilt für eine Vertragsüber-
nahme, dass diese dem Darlehensnehmer durch den alten und den neuen Darlehensgeber 
innerhalb von zwei Wochen durch eingeschriebenen Brief �D�Q�]�X�]�H�L�J�H�Q���L�V�W�����ÄÜbertragungsan-
zeige�³�������'�D�E�H�L���V�L�Q�G���E�H�L���3�U�L�Y�D�W�S�H�U�V�R�Q�H�Q���G�H�U���1�D�P�H�����G�L�H���$�Q�V�F�K�U�L�I�W�����G�L�H���(-Mail-Adresse, das Ge-
burtsdatum und die Bankverbindung des neuen Darlehensgebers anzugeben. Bei Unterneh-
men, Genossenschaften und Vereinen sind deren Firma bzw. Name, Sitz und (Geschäfts-
)Adresse, der Ort des zuständigen Registergerichts, die Registernummer, E-Mail-Adresse und 
Bankverbindung sowie die vertretungsberechtigten Personen (mit Vor- und Nachname, Ge-
burtstag, Wohnort und Art der Vertretungsberechtigung) anzugeben. Die Übertragung wird mit 
Zugang der Übertragungsanzeige beim Darlehensnehmer unter der Voraussetzung wirksam, 
dass der neue Darlehensgeber insgesamt in die Rechtsstellung aus diesem Vertrag eintritt. 
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Die hierzu erforderliche Zustimmung (§ 415 BGB) erteilt der Darlehensnehmer hiermit �± unter 
der Voraussetzung, dass die vorgenannten Anforderungen gewahrt sind �± bereits im Voraus. 
Die neue Adresse und die neue Bankverbindung gelten zugleich als autorisierte Adresse und 
autorisiertes Konto im Sinne dieses Vertrages.    

10.2  Die Parteien verpflichten sich, den Inhalt dieses Vertrages und alle Unterlagen und 
�,�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�H�Q�����G�L�H���H�L�Q�H�U���3�D�U�W�H�L�����Ä�Y�H�U�S�I�O�L�F�K�W�H�W�H���3�D�U�W�H�L�³�����Y�R�Q���G�H�U���M�H�Z�H�L�O�V���D�Q�G�H�U�H�Q���3�D�U�W�H�L�����Ä�E�H�U�H�F�K��
�W�L�J�W�H���3�D�U�W�H�L�³�����]�X�J�l�Q�J�O�L�F�K���J�H�P�D�F�K�W���Z�H�U�G�H�Q�����Ä�Y�H�U�W�U�D�X�O�L�F�K�H���,�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�H�Q�³�������Y�H�U�W�U�D�X�O�L�F�K���]�X���E�H�K�D�Q��
deln und ohne vorherige schriftliche Zustimmung der berechtigten Partei keinem Dritten zu-
gänglich zu machen. 

Zu den vertraulichen Informationen gehören nicht Informationen, die zum Zeitpunkt der Offen-
barung nachweislich a) in der Öffentlichkeit allgemein bekannt oder veröffentlicht sind, oder b) 
sich bereits rechtmäßig im Besitz der verpflichteten Partei befinden oder durch diese rechtmä-
ßig von einem zur Weitergabe befugten Dritten erworben wurden, oder c) zum allgemeinen 
Fachwissen oder Stand der Technik gehören. Zu den vertraulichen Informationen gehören 
nicht mehr Informationen, die nach dem Zeitpunkt der Offenbarung nachweislich a) ohne Ver-
schulden der verpflichteten Partei öffentlich bekannt werden, oder b) durch die verpflichtete 
Partei rechtmäßig von einem zur Weitergabe befugten Dritten erworben werden, oder c) durch 
die verpflichtete Partei selbständig und unabhängig von den vertraulichen Informationen er-
kannt oder entwickelt werden, oder d) durch die berechtigte Partei schriftlich der Öffentlichkeit 
bekannt gegeben werden. 

Die verpflichtete Partei ist berechtigt, vertrauliche Informationen den Mitgliedern ihrer Ge-
schäftsleitung und Aufsichtsorgane, Mitarbeitern und beruflichen Verschwiegenheitspflichten 
�X�Q�W�H�U�O�L�H�J�H�Q�G�H�Q���%�H�U�D�W�H�U�Q�����Q�D�F�K�I�R�O�J�H�Q�G���]�X�V�D�P�P�H�Q���D�O�V���Ä�%�H�D�X�I�W�U�D�J�W�H�³���E�H�]�H�L�F�K�Q�H�W�����]�X�J�l�Q�J�O�L�F�K���]�X��
machen, soweit diese mit der Durchführung dieses Vertrages befasst sind und die vertrauli-
chen Informationen vernünftigerweise benötigen. Die verpflichtete Partei steht dafür ein, dass 
alle ihre Beauftragten die in dieser Vereinbarung enthaltenen Regelungen beachten werden. 

Die vorstehenden Regelungen gelten nicht, soweit die verpflichtete Partei oder ihre Beauftrag-
ten aufgrund zwingenden Rechts oder der vollziehbaren Entscheidung eines Gerichts oder 
einer Behörde zur Offenlegung von Informationen verpflichtet sind. In diesem Fall wird die 
verpflichtete Partei die berechtigte Partei hierüber unverzüglich informieren und in Abstim-
mung mit dieser alle notwendigen und rechtlich zulässigen Maßnahmen ergreifen, um die Of-
fenlegung zu vermeiden oder eine möglichst vertrauliche Behandlung sicherzustellen. Die Ver-
pflichtungen aus dieser Ziffer 10.2 enden mit Ablauf von zwei (2) Jahren nach dem Ende der 
Laufzeit dieses Vertrages. 

10.3  Alle Mitteilungen  des Darlehensnehmers, die die Durchführung dieses Vertrages be-
treffen, erfolgen, soweit nicht an der jeweiligen Stelle anderweitig geregelt, durch Brief, Fax 
oder, soweit der Darlehensgeber eine E-Mail-Adresse angegeben hat, durch E-Mail an den 
Darlehensgeber unter der autorisierten Adresse (Ziffer 2.1). Dies gilt nicht, falls zwingende 
gesetzliche Vorschriften dem entgegenstehen oder der Darlehensgeber dem Darlehensneh-
mer durch eingeschriebenen Brief eine abweichende Adresse mitgeteilt hat. Entsprechendes 
gilt in Bezug auf Zahlungen  des Darlehensnehmers; diese werden mit schuldbefreiender Wir-
kung auf das im Zeichnungsschein �J�H�Q�D�Q�Q�W�H���.�R�Q�W�R�����Äautorisiertes Konto �³�����J�H�O�H�L�V�W�H�W. Alterna-
tiv kann mit Einverständnis des Darlehensnehmers auf der Plattform eine Schnittstelle einge-
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richtet werden, über die der Darlehensgeber dem Darlehensnehmer Adress- und Kontoände-
rungen mitteilen kann. Der Darlehensnehmer kann sämtliche hier erwähnten Mitteilungen über 
die Plattform, die als Bote agiert, weiterleiten. 

10.4 Der Darlehensnehmer hat die Kosten dieses Darlehensvertrages und seiner Durchfüh-
rung zu tragen. 

10.5 Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schrift-
form. Dies gilt auch für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis. Dieser Vertrag enthält 
sämtliche zwischen dem Darlehensgeber und dem Darlehensnehmer über das Darlehen ge-
troffenen Vereinbarungen in mündlicher oder schriftlicher Form. 

10.6  Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Vertragsspra-
che und maßgebliche Sprache für die Kommunikation zwischen Darlehensgeber und Darle-
hensnehmer ist Deutsch. Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertragsver-
hältnis ist gegenüber Nutzern, die Kaufleute sind oder keinen allgemeinen Gerichtsstand in 
einem EU-Mitgliedsstaat haben, Wien. In allen übrigen Fällen gilt der gesetzliche Gerichts-
stand. 

10.7 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird 
dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Die Parteien sind verpflichtet, 
die unwirksame Bestimmung durch diejenige gesetzlich zulässige Bestimmung zu ersetzen, 
die dem wirtschaftlichen Ziel der unwirksamen Bestimmung in gesetzlich zulässiger Weise am 
nächsten kommt. Entsprechendes gilt, wenn sich bei Durchführung des Vertrages eine ergän-
zungsbedürftige Lücke ergeben sollte. 

 

* * * 



 

 

Widerrufsbelehrung  für Verbraucher  

Abschnitt 1  

Widerrufsrecht  

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels 
einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags und 
nachdem Sie die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen sowie alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Informationen 
auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. Brief, Telefax, E-Mail) erhalten haben. Zur Wahrung 
der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf 
einem dauerhaften Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an: 

Afrika Emissions 1 UG (haftungsbeschränkt),  
Falkstr. 5, in 60487 Frankfurt am Main, Deutschland 
 
c/o crowd4projects GmbH Zweigniederlassung Deutschland 
Bleidenstraße 6, 60311 Frankfurt am Main, Deutschland 

Fax: +49 69 90018750 

E-Mail: kontakt@crowd4climate.org 

 

Abschnitt 2  

Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen  

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben:  

1. die Identität des Unternehmers; anzugeben ist auch das öffentliche Unternehmensregister, 
bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer oder 
gleichwertige Kennung;  

2. die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und die für seine Zulassung zuständige 
Aufsichtsbehörde;  

3. die Identität des Vertreters des Unternehmers in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union, 
in dem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, wenn es einen solchen Vertreter gibt, oder einer 
anderen gewerblich tätigen Person als dem Unternehmer, wenn der Verbraucher mit dieser 
Person geschäftlich zu tun hat, und die Eigenschaft, in der diese Person gegenüber dem 
Verbraucher tätig wird;  

4. die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere Anschrift, die für die 
Geschäftsbeziehung zwischen dem Unternehmer und dem Verbraucher maßgeblich ist, bei 
juristischen Personen, Personenvereinigungen oder Personengruppen auch den Namen des 
Vertretungsberechtigten;  

5. die wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung sowie Informationen darüber, wie der 
Vertrag zustande kommt;  

mailto:kontakt@crowd4climate.org


 

 

6. den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung einschließlich aller damit verbundenen 
Preisbestandteile sowie alle über den Unternehmer abgeführten Steuern oder, wenn kein 
genauer Preis angegeben werden kann, seine Berechnungsgrundlage, die dem Verbraucher 
eine Überprüfung des Preises ermöglicht;  

7. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten sowie einen Hinweis auf mögliche weitere 
Steuern oder Kosten, die nicht über den Unternehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung 
gestellt werden;  

8. den Hinweis, dass sich die Finanzdienstleistung auf Finanzinstrumente bezieht, die wegen 
ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken 
behaftet sind oder deren Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, auf die der 
Unternehmer keinen Einfluss hat, und dass in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge kein 
Indikator für künftige Erträge sind;  

9. eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, 
beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des 
Preises;  

10. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;  

11. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, 
Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name und Anschrift desjenigen, gegenüber dem 
der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen 
über den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die erbrachte Leistung zu 
zahlen hat, sofern er zur Zahlung von Wertersatz verpflichtet ist (zugrunde liegende Vorschrift: 
§ 357a des Bürgerlichen Gesetzbuchs (Deutschland)); 

12. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder regelmäßig 
wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat;  

13. die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen;  

14. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Unternehmer der Aufnahme 
von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des Vertrags zugrunde legt;  

15. eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das 
zuständige Gericht;  

16. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in dieser Widerrufsbelehrung 
genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der 
Unternehmer verpflichtet, mit Zustimmung des Verbrauchers die Kommunikation während der 
Laufzeit dieses Vertrags zu führen;  

17. den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwerde- und 
Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, nutzen kann, und 
gegebenenfalls dessen Zugangsvoraussetzungen;  

 

 

 



 

 

Abschnitt 3  

Widerrufsfolgen  

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte 
Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der 
Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur 
Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen 
Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr 
Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen 
Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen 
zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt 
für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. 

 

Ende der Widerrufsbelehrung  
 

 



Risikohinweise, Stand: 2023 1 

Risikohinweise   

1. Allgemeine Risiken und Risiken aus der Ausgestaltung der Nachrangdarlehen  

a. Maximales Risiko �t Totalverlustrisiko  
Es besteht das Risiko eines Totalverlusts des investierten Kapitals und der Zinsen. Individuell 
können dem Anleger zusätzliche Vermögensnachteile, z.B. durch Kosten für Steuernachzah-
lungen, entstehen. Deshalb ist die Vermögensanlage nur als Beimischung in ein Anlageport-
folio geeignet. Die Darlehensvergabe ist nur für Investoren geeignet, die einen entstehenden 
Verlust bis zum Totalverlust ihrer Kapitalanlage hinnehmen könnten. Das Darlehen ist nicht 
zur Altersvorsorge geeignet. Das Risiko einer Nachschusspflicht oder einer sonstigen Haf-
tung, die über den Betrag des eingesetzten Darlehenskapitals hinausgeht, besteht dagegen 
nicht. 

b. Nachrangrisiko und unternehmerischer Charakter der Beteiligung   
Bei dem Darlehensvertrag handelt es sich um ein Darlehen mit einem sogenannten qualifi-
zierten Rangrücktritt (siehe näher Ziffer 8 der Allgemeinen Darlehensbedingungen). Sämtli-
che Ansprüche des Darlehensgebers aus dem Darlehensvertrag �t insbesondere die Ansprü-
che auf Rückzahlung des Darlehensbetrags und auf Zahlung der Zinsen �t �~�c�E�����Z�Œ���v�P�(�}�Œ�����r
�Œ�µ�v�P���v�^�•�� �l�‚�v�v���v�� �P���P���v�º�����Œ�� �����u�� �����Œ�o���Z���v�•�v���Z�u���Œ�� �v�]���Z�š�� �P���o�š���vd gemacht werden, wenn 
dies für den Darlehensnehmer einen Insolvenzgrund herbeiführen würde. Das bedeutet, 
dass die Zahlung von Zins und Tilgung des Darlehens keine Insolvenz des Darlehensnehmers 
auslösen darf. Dann dürften weder Zinsen noch Tilgungszahlungen an die Darlehensgeber 
geleistet werden. Die Nachrangforderungen des Darlehensgebers treten außerdem im Falle 
der Durchführung eines Liquidationsverfahrens und im Falle der Insolvenz des Darlehens-
nehmers im Rang gegenüber sämtlichen gegenwärtigen und künftigen Forderungen aller 
nicht nachrangigen Gläubiger des Darlehensnehmers zurück, das heißt, der Darlehensgeber 
wird mit seinen Forderungen erst nach vollständiger und endgültiger Befriedigung sämtlicher 
anderer Gläubiger des Darlehensnehmers (mit Ausnahme anderer Rangrücktrittsgläubiger) 
berücksichtigt.  

Der Darlehensgeber trägt daher ein (mit-)unternehmerisches Risiko, das höher ist als das 
Risiko eines regulären Fremdkapitalgebers. Der Darlehensgeber wird dabei nicht selbst Ge-
sellschafter des Darlehensnehmers und erwirbt keine Gesellschafterrechte. Es handelt sich 
nicht um eine sogenannte mündelsichere Beteiligung, sondern um eine unternehmerische 
Beteiligung mit eigenkapitalähnlicher Haftungsfunktion.  

Der qualifizierte Rangrücktritt könnte sich wie folgt auswirken: Der Darlehensnehmer würde 
die Zins- und Tilgungszahlung bei Insolvenznähe so lange aussetzen müssen, wie er dazu 
verpflichtet ist. Der Darlehensgeber dürfte seine Forderungen bei Fälligkeit nicht einfordern. 
Der Darlehensgeber müsste eine Zinszahlung, die er trotz der Nachrangigkeit zu Unrecht 
erhalten hat, auf Anforderung an den Darlehensnehmer zurückgeben. Es besteht auch die 
Möglichkeit, dass der Darlehensgeber die Zinszahlungen ebenso wie die Tilgungszahlungen 
im Ergebnis aufgrund des Nachrangs nicht erhält. Zudem könnte es sein, dass der Darlehens-
geber für bereits gezahlte Zinsen Steuern entrichten muss, obwohl er zur Rückzahlung der 
erhaltenen Beträge verpflichtet ist. 

c. Fehlende Besicherung der Darlehen 
Da das Darlehen unbesichert ist, könnte der Darlehensgeber im Insolvenzfall des Darlehens-
nehmers weder seine Forderung auf Rückzahlung des eingesetzten Kapitals noch seine Zins-
zahlungsansprüche aus Sicherheiten befriedigen. Im Insolvenzfall könnte dies dazu führen, 
dass die Ansprüche der einzelnen Darlehensgeber nicht oder nur zu einem geringeren Teil 
durchgesetzt werden können. Dies könnte dazu führen, dass Zins- oder Tilgungszahlungen 
nicht oder nicht rechtzeitig geleistet werden können oder dass es zum teilweisen oder voll-
ständigen Verlust des investierten Kapitals kommt. 
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d. Endfälligkeit der Tilgung 
Sollte der Darlehensnehmer bei einer etwaigen endfälligen Tilgung bis dahin das für die Til-
gung erforderliche Kapital nicht aus seiner laufenden Geschäftstätigkeit erwirtschaften kön-
nen und/oder keine dann erforderliche Anschlussfinanzierung erhalten, besteht das Risiko, 
dass die endfällige Tilgung nicht oder nicht zum geplanten Zeitpunkt erfolgen kann. 

e. Veräußerlichkeit (Fungibilität), Verfügbarkeit des investierten Kapitals, langfristige  
Bindung  
Die Darlehensverträge sind mit einer festen Vertragslaufzeit versehen. Eine vorzeitige or-
dentliche Kündigung durch den Darlehensgeber ist meist ausgeschlossen. Nachrangdarlehen 
sind keine Wertpapiere und auch nicht mit diesen vergleichbar. Derzeit existiert kein liquider 
Zweitmarkt für die abgeschlossenen Darlehensverträge. Eine Veräußerung des Darlehens 
durch den Anleger ist zwar grundsätzlich rechtlich möglich. Die Möglichkeit zum Verkauf ist 
jedoch aufgrund der geringen Marktgröße und Handelsvolumina nicht sichergestellt. Es ist 
auch möglich, dass eine Abtretung nicht zum Nennwert der Forderung erfolgen kann. Es 
könnte also sein, dass bei einem Veräußerungswunsch kein Käufer gefunden wird oder der 
Verkauf nur zu einem geringeren Preis als gewünscht erfolgen kann. Das investierte Kapital 
kann daher bis zum Ablauf der Vertragslaufzeit gebunden sein.  

f. Mögliche Verlängerung der Festzinsanlage 
Da es sich um ein nachrangiges Darlehen handelt, darf das Darlehen nur zurückgezahlt wer-
den, wenn dies bei dem Darlehensnehmer nicht zur Zahlungsunfähigkeit führen würde. Wä-
re dies der Fall, verlängerte sich die Laufzeit des Darlehens automatisch bis zu dem Zeit-
punkt, zu dem dieser Zustand nicht mehr bestünde. Die Anlage ist damit für Darlehensgeber, 
die darauf angewiesen sind, exakt zum geplanten Laufzeitende ihr Geld zurück zu erhalten, 
nicht empfehlenswert. 

2. Risiken auf Ebene des Darlehensnehmers  

a. Geschäftsrisiko des Darlehensnehmers  
Der Darlehensgeber trägt das Risiko einer nachteiligen Geschäftsentwicklung des Darlehens-
nehmers. Es besteht das Risiko, dass dem Darlehensnehmer in Zukunft nicht die erforderli-
chen Mittel zur Verfügung stehen, um die Zinsforderungen zu erfüllen und die Darlehensva-
luta zurückzuzahlen. Weder der wirtschaftliche Erfolg der zukünftigen Geschäftstätigkeit des 
Darlehensnehmers noch der Erfolg des finanzierten Projekts können mit Sicherheit vorher-
gesehen werden. Der Darlehensnehmer kann Höhe und Zeitpunkt von Zuflüssen weder zusi-
chern noch garantieren.  

b. Ausfallrisiko des Darlehensnehmers (Emittentenrisiko) 
Der Darlehensnehmer kann zahlungsunfähig werden oder in Überschuldung geraten. Dies 
kann insbesondere der Fall sein, wenn der Darlehensnehmer geringere Einnahmen und/oder 
höhere Ausgaben als erwartet zu verzeichnen hat [oder wenn er eine etwaig erforderliche 
Anschlussfinanzierung nicht einwerben kann]. Die Insolvenz des Darlehensnehmers kann 
zum Verlust des Investments des Anlegers und der Zinsen führen, da der Darlehensnehmer 
keinem Einlagensicherungssystem angehört. 

c. Projektgesellschaft 
Handelt es sich bei dem Darlehensnehmer um eine Projektgesellschaft, die außer der Durch-
führung des geplanten Projekts kein weiteres Geschäft betreibt, aus dem eventuelle Verluste 
gedeckt und Zahlungsschwierigkeiten überwunden werden können, hängt, ob und wann die 
nach dem Darlehensvertrag geschuldeten Zinsen und die Tilgung geleistet werden können, 
maßgeblich vom Verlauf und vom wirtschaftlichen Erfolg des Projekts ab. 

d. Risiken aus der Geschäftstätigkeit und der Durchführung des finanzierten Projekts  
Verschiedene Risikofaktoren können die Fähigkeit des Darlehensnehmers beeinträchtigen, 
seinen Verpflichtungen aus dem Darlehensvertrag nachzukommen. Dies sind zum einen Risi-
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ken aus der Durchführung des finanzierten Projekts. Das geplante Projekt könnte komplexer 
sein als erwartet. Es könnten unerwartete und/oder höhere Umsetzungsrisiken auftreten 
und/oder Geschäftsprozesse mit mehr Aufwand und Kosten verbunden sein als erwartet. Es 
könnten Planungsfehler zutage treten oder Vertragspartner des Darlehensnehmers mangel-
hafte Leistungen erbringen. Erforderliche Genehmigungen könnten nicht erteilt werden. Es 
könnten unbekannte Umweltrisiken oder Altlasten bestehen. Es könnte zu Verzögerungen 
im geplanten Projektablauf und/oder zu Problemen bei der Erzielung von Einnahmen bzw. 
Einsparungen in der geplanten Höhe oder zum geplanten Zeitpunkt kommen. Ein etwaiger 
Versicherungsschutz könnte sich als nicht ausreichend erweisen. Die rechtlichen Anforde-
rungen könnten sich verändern und dadurch könnten Änderungen oder zusätzliche Maß-
nahmen im Zusammenhang mit dem Projekt erforderlich werden, was zu Mehrkosten 
und/oder zeitlichen Verzögerungen führen könnte. Bei Leistungen, die Dritten gegenüber 
erbracht werden, könnten diese Gewährleistungsansprüche geltend machen, ohne dass der 
Darlehensnehmer Regressansprüche gegen eigene Zulieferer durchsetzen kann. 

Zum anderen ist die allgemeine Geschäftstätigkeit des Darlehensnehmers  mit Risiken ver-
bunden, wie marktbezogene Risiken (z. B. Nachfrage- und Absatzrückgang; Zahlungsschwie-
rigkeiten oder Insolvenzen von Kunden; Kostenerhöhungen und Kapazitätsengpässe auf Be-
schaffungsseite; politische Veränderungen; die Entwicklung der Energiepreise; Zins- und In-
flationsentwicklungen; Länder- und Wechselkursrisiken; Veränderungen der rechtlichen und 
steuerlichen Rahmenbedingungen der Tätigkeit des Darlehensnehmers) und unternehmens-
bezogene Risiken (z. B. Qualitätsrisiken; Produktmängel; Finanzierungs- und Zinsänderungs-
risiken; Risiken aus Marken und Schutzrechten; Abhängigkeit von Partnerunternehmen, 
Schlüsselpersonen und qualifiziertem Personal; Risiken aus Rechtsstreitigkeiten, unzu-
reichendem Versicherungsschutz, aus der Gesellschafter- und/oder Konzernstruktur, aus der 
internen Organisation, aus Vermögensbewertungen und Steuernachforderungen).     

Diese und/oder weitere Risiken könnten sich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Darlehensnehmers auswirken. Dem Darlehensnehmer könnten infolgedessen 
in Zukunft nicht die erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen, um die Zinsforderungen zu 
erfüllen und das eingesetzte Darlehenskapital zurückzuzahlen.  

e. Kapitalstrukturrisiko 
Der Darlehensnehmer wird möglicherweise weitere Fremdkapitalfinanzierungen in Anspruch 
nehmen und daher Verpflichtungen eingehen, die (unabhängig von seiner Einnahmesituati-
on) gegenüber den Forderungen der Nachrang-Darlehensgeber vorrangig zu bedienen sind.  

f. Prognoserisiko 
Die Prognosen hinsichtlich des Projektverlaufs, der Kosten für die Durchführung des Projekts 
und der erzielbaren Erträge könnten sich als unzutreffend erweisen.  

Bisherige Markt- oder Geschäftsentwicklungen sind keine Grundlage oder Indikator für zu-
künftige Entwicklungen.  

 

3. Länderrisiko  

Das Länderrisiko ist für Projekte in Entwicklungsländern ein wesentlicher Bestandteil der 
Risikoanalyse. Die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation in Entwicklungs-
ländern ist nicht mit den Umständen vergleichbar, die Darlehensgeber in ihren mitteleuropä-
ischen Heimatländern kennen. 

a. Politisches Risiko 

Zu den politischen Risiken zählen Schäden, die auftreten können als Folge von kriegerischen 
Ereignissen, politischen Instabilitäten (Regierungswechsel), Blockaden oder Boykottmaß-
nahmen, so dass die mit dem Klimaschutzprojekt verbundenen Aktivitäten nicht planmäßig 
durchgeführt werden können bzw. dürfen. Gleichermaßen zählen hierzu auch Schäden als 
Folgeerscheinungen von innenpolitischen Entwicklungen im Schuldnerland wie Bürgerkriege, 
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Unruhen oder Streiks. Diese Ereignisse schlagen sich entweder in der Beschlagnahmung der 
mit dem Klimaschutzprojekt in Verbindung stehenden Anlagen oder Waren, in deren Verlust, 
deren Beschädigung oder in der Möglichkeit, eine Liefertransaktion nicht realisieren zu kön-
nen, oder in Enteignung nieder. 

b. Transferrisiko 

Transferrisiken sind dadurch charakterisiert, dass Zahlungen des Schuldners nicht überwie-
sen werden können, da beispielsweise der Staat des Schuldners für eine bestimmte Zeit den 
Geldexport nicht erlaubt. Dies kann politische oder währungspolitische Gründe haben. 

c. Währungsrisiko  

In den meisten Projekten werden die Einnahmen in anderen Währungen (meist lokale Wäh-
rung) als die des aufgenommenen Darlehens (Euro) erfolgen. Durch Wechselkursschwan-
kungen kann die lokale Währung an Wert verlieren, wodurch die Einnahmen nach einer 
Konvertierung weniger wert sind. Dies kann dazu führen, dass dem Darlehensnehmer infol-
gedessen in Zukunft nicht die erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen, um die Zinsforde-
rungen zu erfüllen und das eingesetzte Darlehenskapital zurückzuzahlen. 

 

Zur speziellen Situation im Land des Projektes Ihres Interesses können Sie sich auf den fol-
genden Websites informieren: 

https://www.bmeia.gv.at/reise-services/laender/ 

http://www.coface.de/Economic-studies 

https://www.oekb.at/export-services/laenderinformationen.html 

 

4. Risiken auf Ebene des Anlegers  

a. Fremdfinanzierungsrisiko 
Dem Darlehensgeber können im Einzelfall in Abhängigkeit von den individuellen Umständen 
weitere Vermögensnachteile entstehen, z.B. aufgrund von Steuernachzahlungen. Wenn der 
Darlehensgeber die Darlehenssumme fremdfinanziert, indem er etwa einen privaten Kredit 
bei einer Bank aufnimmt, kann es über den Verlust des investierten Kapitals hinaus zur Ge-
fährdung des weiteren Vermögens des Darlehensgebers kommen. Das maximale Risiko des 
Darlehensgebers besteht in diesem Fall in einer Überschuldung, die im schlechtesten Fall bis 
zur Privatinsolvenz des Darlehensgebers führen kann. Dies kann der Fall sein, wenn bei ge-
ringen oder keinen Rückflüssen aus der Vermögensanlage der Darlehensgebers finanziell 
nicht in der Lage ist, die Zins- und Tilgungsbelastung aus seiner Fremdfinanzierung zu bedie-
nen. Der Darlehensnehmer rät daher von einer Fremdfinanzierung des Darlehensbetrages 
ab. 

b. Hinweis zu Risikostreuung und Vermeidung von Risikokonzentration   
Die Investition in den Nachrang-Darlehensvertrag sollte aufgrund der Risikostruktur nur als 
ein Baustein eines diversifizierten (risikogemischten) Anlageportfolios betrachtet werden. 
Grundsätzlich gilt: Je höher die Rendite oder der Ertrag, desto größer das Risiko eines Ver-
lusts. Durch eine Aufteilung des investierten Kapitals auf mehrere Anlageklassen und Projek-
�š�����l���v�v�����]�v���������•�•���Œ�����Z�]�•�]�l�}�•�š�Œ���µ�µ�v�P�����Œ�Œ���]���Z�š���µ�v�����c�<�o�µ�u�‰���v�Œ�]�•�]�l���v�^���l�‚�v�v���v���À���Œ�u�]�������v���Á���Œ�r
den.  

5. Hinweise des Plattformbetreibers  

a. Umfang der Projektprüfung durch den Plattformbetreiber 
Der Plattformbetreiber nimmt im Vorfeld des Einstellens eines Projekts auf der Plattform 
lediglich eine Prüfung nach formalen Kriterien vor. Das Einstellen auf der Plattform stellt 

https://www.bmeia.gv.at/reise-services/laender/
http://www.coface.de/Economic-studies
https://www.oekb.at/export-services/laenderinformationen.html
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keine Investitionsempfehlung dar. Der Plattformbetreiber beurteilt nicht die Bonität des Dar-
lehensnehmers und überprüft nicht die von diesem zur Verfügung gestellten Informationen 
auf ihren Wahrheitsgehalt, ihre Vollständigkeit oder ihre Aktualität.  

b. Tätigkeitsprofil des Plattformbetreibers 
Der Plattformbetreiber übt keine Beratungstätigkeit aus und erbringt keine Beratungsleis-
tungen. Insbesondere werden keine Finanzierungs- und/oder Anlageberatung sowie keine 
steuerliche und/oder rechtliche Beratung erbracht. Der Plattformbetreiber gibt Investoren 
keine persönlichen Empfehlungen zum Erwerb von Finanzinstrumenten auf Grundlage einer 
Prüfung der persönlichen Umstände des jeweiligen Investors. Die persönlichen Umstände 
werden nur insoweit erfragt, wie dies im Rahmen der Anlagevermittlung gesetzlich vorge-
schrieben ist, und lediglich mit dem Ziel, die gesetzlich vorgeschriebenen Hinweise zu ertei-
len, nicht aber mit dem Ziel, dem Investor eine persönliche Empfehlung zum Erwerb eines 
bestimmten Finanzinstruments auszusprechen. 

c. Informationsgehalt der Projektbeschreibung  
Das Projektprofil und die Projektbeschreibung auf der Plattform erheben nicht den An-
spruch, alle Informationen zu enthalten, die für die Beurteilung der angebotenen Anlage 
erforderlich sind. Investoren sollten die Möglichkeit nutzen, dem Darlehensnehmer über die 
Plattform Fragen zu stellen, sich aus unabhängigen Quellen zu informieren und fachkundige 
Beratung einzuholen, wenn sie unsicher sind, ob sie den Darlehensvertrag abschließen soll-
ten. Da jeder Darlehensgeber mit seiner Darlehensvergabe persönliche Ziele verfolgen kann, 
sollten die Angaben und Annahmen des Darlehensnehmers unter Berücksichtigung der indi-
viduellen Situation sorgfältig geprüft werden. 
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-G+.C!9(*`*#;G$;!0()!0&+*!<$;(;(6($($!e#$L)!/#+0!0#(!a(;#)*+#(+G$;!<6;().C'&))($E!_<.C![(+*+<;)).C'G))!
L<$$!0(+!_G*D(+!)(#$(!-<*($!G$*(+!PN(#$!W&$*&Q!3(0(+D(#*!(#$)(C($!G$0!`$0(+$E!

@E! -#(!a(;#)*+#(+G$;!G$*(+!Y$;<6(!G$+#.C*#;(+!-<*($!&0(+!0#(!Y$;<6(!M<').C(+!#$%()*&+($)2(D#M#).C(+!-<*($!#)*!
G$DG'`))#;!G$0!MUC+*!DG5!YG)).C'G))!0()!_G*D(+)!%&$!0(+!Z'<**M&+5E!



!!
"#$$%&''!#$%()*#(+($,!
!

!

!""#$%$&'$()$*+,-./*0$1&'#2'#$'3(4$5*&6'(789(: (;/<'1 =(>78(?$052<5(9>7@( 9(

IE! -(+!_G*D(+!%(+2M'#.C*(*!)#.C8!0<MU+!"&+;(!DG!*+<;($8!0<))! /`C+($0!0(+!-<G(+!0(+!_G*DG$;!0(+!Z'<**M&+5!
)`5*'#.C(!;(5<.C*($!Y$;<6($!)*(* )!/<C+C(#*);(5`H!)#$0!G$0!0(5!<L*G(''($!"*<$0!($*)2+(.C($E!

fE! -(+!_G*D(+!%(+2M'#.C*(*!)#.C8!0<MU+!"&+;(!DG!*+<;($8!0<))!)(#$(!FG;<$;)0<*($8!#$)6()&$0(+(!)(#$!Z<))/&+*8!
-+#**($!$#.C*!DG;`$;'#.C! ;(5<.C*! /(+0($E!YG)).C'#(H'#.C!(+!#)*!%(+<$*/&+*'#.C!MU+!)`5*'#.C(!U6(+!)(#$($!
_G*D(+<..&G$*!<6'<GM($0($!7<$0'G$;($E!"&M(+$!Y$C<'*)2G$L*(!MU+!0($!N#))6+<G.C!0()!_G*D(+<..&G$*)!6(S
)*(C($!&0(+!-+#**(!0($$&.C!W($$*$#)!%&$!0($!FG;<$;)0<*($!(+'<$;*!C<6($8!#)*!0(+!_G*D(+!%(+2M'#.C*(*8!0#()!
G5;(C($0!;(;($U6(+!0(5!Z'<**M&+56(*+(#6(+!<$DGD(#;($E!

dE! -(+!Z'<**M&+56(*+(#6(+!/#+0!0#(!FG;<$;)0<*($!0()!_G*D(+)!$#.C*!<$!-+#**(!/(#*(+;(6($!G$0!0#()(!$#.C*!2(+!
^SN<#'!&0(+!]('(M&$!6(#!#C5!<6M+<;($E!

<<<=>B+2*''3%?'*@/$>%C'>D*')'#3@/*'>)*$'*%%*.2>2+*>A*4+?$'+*'3.4>

B+2*''3%?)*"*/'3.4>%C'>D*')'#3@/*' >

!"#$%%&'(%$)*+,

!"#$%&'#($)&*$+#,%-.$'"((#($/"#01#%($2&3#($4%(#$5(3&'#$/4($607()#($)"#*#($8#0-0&3$19$:")#009;#(<$

="#$>")#009;*;0"*-$'#-0?3-$/"#01#%($2&3#$&'$)#@$2&3$)#*$8#0-0&3*&'*,%A9**#*<$

B@$C%0$>")#009;*0#,%-$&9*197'#(.$@7**#($!"#$9(*$D,04:)EF04G#,-*$6@'H.$IJ0*#3&**#$KLMN.$KLKL$>"#(.$O*-#0P
0#",%.$Q&RS$TEU$K$VWLXYZX.$[P\&"AS$]4(-&]-^,04:)E,A"@&-#<403_$@"--#A*$#"(#0$#"()#9-"3#($[0]A?09(3$D1<$I<$#"($
@"-$)#0$`4*-$/#0*&()-#0$I0"#;.$2#A#;&R$4)#0$[ P\&"A_$7'#0$C%0#($[(-*,%A9**.$)"#*#($8#0-0&3$19$:")#009;#(.$"(;40P
@"#0#(<$!"#$]J((#($)&;70$)&*$'#"3#;73-#$\9*-#0P>")#009;*;40@9A&0$/#0:#()#(.$)&*$G#)4,%$(",%-$/403#*,%0"#P
'#($"*-<$

a90$>&%09(3$)#0$>")#009;*;0"*-$0#",%-$#*$&9*.$)&**$!"#$)"#$\"--#"A9(3$7'#0$)"#$59*7'9(3$)#*$>")#009;*0#,%-*$
/40$5'A&9;$)#0$>")#009;*;0"*-$&'*#()#(<$

-./0$1,#$(,!"#$%%&'(,

>#(($!"#$)"#*#($8#0-0&3$:")#009;#(.$%&'#($:"0$C%(#($&AA#$a&%A9(3#(.$)"#$:"0$/4($C%(#($#0%&A-#($%&'#(.$#"(P
*,%A"#bA",%$)#0$c"#;#0]4*-#($D@"-$59*(&%@#$)#0$19*?-1A",%#($d4*-#(.$)"#$*",%$)&0&9*$#03#'#(.$)&**$!"#$#"(#$&(P
)#0#$50-$)#0$c"#;#09(3$&A*$)"#$/4($9(*$&(3#'4-#(#.$37(*-"3*-#$!-&()&0)A"#;#09(3$3#:?%A-$%&'#(_.$9(/#0173A",%$
9()$*F?-#*-#(*$'"((#($/"#01#%($2&3#($&'$)#@$2&3$1907,]191&%A#(.$&($)#@$)"#$\"--#"A9(3$7'#0$C%0#($>")#009;$
)"#*#*$8#0-0&3*$'#"$9(*$#"(3#3&(3#($"*-<$Q70$)"#*#$+7,]1&%A9(3$/#0:#()#($:"0$)&**#A'#$a&%A9(3*@"--#A.$)&*$!"#$
'#"$)#0$90*F07(3A",%#($20&(*&]-"4($#"(3#*#-1-$%&'#(.$#*$*#"$)#((.$@"-$C%(#($:90)#$&9*)07,]A",%$#-:&*$&()#0#*$
/#0#"('&0-e$"($]#"(#@$Q&AA$:#0)#($C%(#($:#3#($)"#*#0$+7,]1&%A9(3$[(-3#A-#$'#0#,%(#-<$

H&'#($!"#$/#0A&(3-.$)&**$)"#$="#(*-A#"*-9(3#($:?%0#()$)#0$>")#009;*;0"*-$'#3"((#($*4AA#(.$*4$%&'#($!"#$9(*$
#"(#($&(3#@#**#(#($I#-0&3$19$1&%A#(.$)#0$)#@$5(-#"A$)#0$'"*$19$)#@$a#"-F9(]-.$19$)#@$!"#$9(*$/4($)#0$59*P
7'9(3$)#*$>")#009;*0#,%-*$%"(*",%-A",%$)"#*#*$8#0-0&3*$9(-#00",%-#(.$ '#0#"-*$#0'0&,%-#($="#(*-A#"*-9(3#($"@$
8#03A#",%$19@$6#*&@-9@;&(3$)#0$"@$8#0-0&3$/403#*#%#(#($="#(*-A#"*-9(3#($#(-*F0",%-<$ $

SSS!̂ $0(!0(+!A#0(++GM)6('(C+G$;!SSS!

<D=>E*+?$3.4*.>2*?>!"#$$%&'()*$'*+)*'?>3.2>73$83.4>2*'>!"#$$%&'(>

=E! -(+!Z'<**M&+56(*+(#6(+!6#(*(*!0($!_G*D(+$!0#(!N:;'#.CL(#*8!U6(+!0#(!Z'<**M&+5!W&$*<L*!DG!Z+&3(L*#$C<6(+$!
5#*!W<2#*<'6(0<+M!<GMDG$(C5($E!

cE! -(+!Z'<**M&+56(*+(#6(+!6#(*(*!Z+&3(L*#$C<6(+$!5#*!W<2#*<'6(0<+M!0#(!N:;'#.CL(#*8!T$M&+5<*#&$($!G$0!X$S
*(+'<;($!<GM!0(+!Z'<**M&+5!2&*($D#(''($!T$%()*&+($!DG+![(+MU;G$;!DG!)*(''($E!YGH(+0(5!6#(*(*!0(+!Z'<**S
M&+56(*+(#6(+!0($!Z+&3(L*#$C<6(+$!0#(!N:;'#.CL(#*8!2&*($D#(''($!T$%()*&+($!U6(+!0#(!Z'<**M&+5!(#$!+(.C*S
'#.C!6#$0($0()!Y$;(6&*!<GM!Y6).C'G))!(#$()!-<+'(C($)%(+*+<;)!DG!G$*(+6+(#*($!G$0!($*)2+(.C($0(![(+*+`;(!
<6DG).C'#(H($E!-(+!Z'<**M&+56(*+(#6(+!6().C+`$L*!)#.C!#$!0#()(5!FG)<55($C<$;!0<+<GM8!0#(!*(.C$#).C($!
a<C5($6(0#$;G$;($!MU+!0($!Y6).C'G))!0(+![(+*+`;(!DG+![(+MU;G$;!DG!)*(''($8!0($![(+)<$0!%&$!X$*(+'<;($!
DG!&+;<$#)#(+($8!A#''($)(+L'`+G$;($!<')!9&*(!DG!U6(+5#**('$!G$0!0($!Z+&3(L*#$C<6(+$!6()*#55*(!/(#*(+(!
-#($)*'(#)*G$;($!#5!a<C5($!0(+!Y$6<C$G$;!G$0!Y6/#.L'G$;!0(+!-<+'(C($)S[(+*+<;)%(+C`'*$#))(!DG!(+6+#$S
;($!O#$)6E![(+*+<;)SN<$<;(5($*!G$0!F<C'G$;)U6(+/<.CG$;RE!-<+U6(+!C#$<G);(C($0(!e(#)*G$;($!/(+0($!
%&$!0(5!Z'<**M&+56(*+(#6(+!$#.C*!(+6+<.C*E!T$)6()&$0(+(!C<*!0(+!Z'<**M&+56(*+(#6(+!L(#$!(#;($()!7<$0S
'G$;)(+5())($!C#$)#.C*'#.C!0()!Y6).C'G))()!%&$![(+*+`;($!&0(+!0(+!"*(G(+G$;!0()!KG$0#$;SZ+&D())()8!/#+0!
$#.C*!)('6)*!Z<+*(#!0(+!-<+'(C($)%(+*+`;(8!*+#**!6(#5!Y6).C'G))!0#()(+![(+*+`;(!$#.C*!<')!9(%&''5`.C*#;*(+!
(#$(+!Z<+*(#!<GM!G$0!$#55*!L(#$(!F<C'G$;($!($*;(;($E!̂ +!(+6+#$;*!L(#$(!-#($)*'(#)*G$;($8!0#(!(#$(!̂ +'<G6$#)!



!!
"#$$%&''!#$%()*#(+($,!
!

!

!""#$%$&'$()$*+,-./*0$1&'#2'#$'3(4$5*&6'(789(: (;/<'1 =(>78(?$052<5(9>7@( A(

$<.C!0(5 !:)*(++(#.C#).C($!9<$L/()($;()(*D8!0(5!:)*(++(#.C#).C($!A(+*2<2#(+<GM)#.C*);()(*D8!0(5!:)S
*(++(#.C#).C($!W<2#*<'5<+L*;()(*D8!0(5! :)*(++(#.C#).C($!Y'*(+$<*#%($!T$%()*5($*M&$0)SN<$<;(+S4()(*D8!
0(5! :)*(++(#.C#).C($! F<C'G$;)0#($)*(;()(*D8! 0(5! :)*(++(#.C#).C($! [(+)#.C(+G$;)<GM)#.C*);()(*D! &0(+!
0(5!:)*(++(#.C#).C($! Ŝ4('0;()(*D!&0(+!0(5!0(G*).C($!W+(0#*/()($;()(*D8!0(5!0(G*).C($!W<2#*<'<$'<S
;(;()(*D6G.C! &0(+! 0(5! 0(G*).C($! F<C'G$;)0#($)*(<GM)#.C*);()(*D! (+M&+0(+$E! F<C'G$;($! /(+0($! <G)S
).C'#(H'#.C!U6(+!(#$($!F<C'G$;)*+(GC`$0(+!<6;(/#.L('*E!!

JE! -#(!_G*DG$;!0(+!Z'<**M&+5!#)*!MU+!0($!_G*D(+!G$($*;('*'#.CE!

1E! -(+!Z'<**M&+56(*+(#6(+!U6*!L(#$(!9(+<*G$;)*`*#;L(#*!<G)!G$0!(+6+#$;*!L(#$(!9(+<*G$;)'(#)*G$;($E!T$)6()&$S
0(+(!/(+0($!L(#$(!K#$<$D#(+G$;)S!G$0?&0(+!Y$'<;(S6(+<*G$;!)&/#(!L(#$(!)*(G(+'#.C(!G$0?&0(+!+(.C*'#.C(!
9(+<*G$;!(+6+<.C*E!-(+!Z'<**M&+56(*+(#6(+!$#55*!#5![&+M('0!0()!^#$)*(''($)!(#$()!Z+&3(L*)!<GM!0(+!Z'<**S
M&+5!'(0#;'#.C!(#$(!Z+UMG$;!$<.C!M&+5<'($!W+#*(+#($!%&+E!-<)!^#$)*(''($!<GM!0(+!Z'<**M&+5!)*(''*!L(#$(!T$%()S
*#*#&$)(52M(C'G$;!0<+E!-(+!Z'<**M&+56(*+(#6(+!6(G+*(#'*!$#.C*!0#(!9&$#*`*!0()!Z+&3(L*#$C<6(+)!G$0!U6(+S
2+UM*!$#.C*!0#(!%&$!0#()(5!DG+![(+MU;G$;!;()*(''*($!T$M&+5<*#&$($!<GM!#C+($!A<C+C(#*);(C<'*8!#C+(![&'')*`$S
0#;L(#*!&0(+!#C+(!YL*G<'#*`*E!-(+!Z'<**M&+56(*+(#6(+!;#6*!T$%()*&+($!L(#$(!2(+):$'#.C($!^52M(C'G$;($!DG5!
^+/(+6!%&$!K#$<$D#$)*+G5($*($!<GM!4+G$0'<;(!(#$(+!Z+UMG$;!0(+!2(+):$'#.C($!X5)*`$0(!0()!3(/(#'#;($!
T$%()*&+)E!-#(!2(+):$'#.C($!X5)*`$0(!/(+0($!$G+!#$)&/(#*!(+M+<;*8!/#(!0#()!#5!a<C5($!0(+!Y$'<;(%(+5#**S
'G$;! ;()( *D'#.C!;(5E!0(5!0(G*).C($!K#$[(+5[!6D/!0(5! :)*(++(#.C#).C($!Y'*K4!%&+;().C+#(6($!#)*8!G$0!
'(0#;'#.C!5#*!0(5!F#('8!0#(!;()(*D'#.C!%&+;().C+#(6($($!7#$/(#)(!DG!(+*(#'($8!$#.C*!<6(+!5#*!0(5!F#('8!0(5!
T$%()*&+!(#$(!2(+):$'#.C(!^52M(C'G$;!DG5!^+/(+6!(#$()!6()*#55*($!K#$<$D#$)*+G5($*)!<G)DG)2+(.C($E!

F=! 6+*>#3%>2*'>!"#$$%&'(>83'>D*'%C43.4>4*?$*""$*.>G.$*'"#4*.>*'/*)*.>#3?2'C@-"+@/>.+@/$>2*.>9.?H'3@/I>#""*>
<.%&'(#$+&.*.>83>*.$/#"$*.I>2+*>%C'>2+*>;*3'$*+"3.4>2*'>,*1*+"?>#.4*)&$*.*.>9."#4*>*'%&'2*'"+@/>?+.2=>J+*>
?$*""*.>-*+.*.>!'&?H*-$>+(>A*@/$??+..*>2#'=>73$8*'>?&""$*.>2+*>KL4"+@/-*+$>1#/'.*/(*.I>2*.>!'&,*-$+.M
/#)*'.>C)*'>2+*>!"#$$%&'(>5'#4*.>83>?$*""*.I>)*N&'>?+*>*+.*><.N*?$+$+&.?*.$?@/*+23.4>$'*%%*.=>73$8*'>?&""M
$*.>?+@/>#3?>3.#)/O.4+4*.>P3*""*.>+.%&'(+*'*.I>1*..>?+*>3.?+@/*'>?+.2I>&)>?+*>*+.*.>6#'"*/*.?N*'$'#4>
#)?@/"+*Q*.>?&""$*.=>>

R+.*>%#@/-3.2+4*>;*'#$3.4>-#..>23'@/>2+*>#3%>2*'>!"#$$%&'(>83'>D*'%C43.4>4*?$*""$*.>G.$*'"#4*.>.+@/$>
*'?*$8$>1*'2*.=>73$8*'>?&""$*.>?+@/>N&'>9)?@/"3??>*+.*?>S3#"+%+8+*'$>.#@/'#.4+4*.>6#'"*/*.?N*'$'#4*?>C)*'>
2+*>'*@/$"+@/*.I>1+'$?@/#%$"+@/*.>3.2>?$*3*'"+@/*.>5&"4*.>*+.*?>?&"@/*.><.N*?$(*.$?>+.%&'(+*'*.=>>

;*+>S3#"+%+8+*'$>.#@/'#.4+4*.>6#'"*/*.>$'#4*.>73$8*'>#"?>6#'"*/*.?4*)*'>*+.>T(+$MU3.$*'.*/(*'+?@/*?>A+M
?+-&I>2#?>/L/*'>+?$>#"?>2#?>A+?+-&>*+.*?>'*43"O'*.>5'*(2-#H+$#"4*)*'?=>6#?>6#'"*/*.?-#H+$#">*+.?@/"+*Q"+@/>
2*'>V+.?#.?H'C@/*>-#..>#3%4'3.2>2*?>S3#"+%+8+*'$*.>A#.4'C@-$'+$$?>.+@/$>83'C@-4*%&'2*'$>1*'2*.I>1*..>
2+*?>%C'>2*.>6#'"*/*.?.*/(*'>*+.*.><.?&"N*.84'3.2>/*')*+%C/'*.>1C'2*=>6+*?>-#..>83(>W&$#"N*'"3?$>2*?>
+.N*?$+*'$*.>X#H+$#"?>%C/'*.=>73$8*'>?&""$*.>2+*>#3?%C/'"+@/*.>A+?+-&/+.1*+?*>)*#@/$*.=>>

IE! -#(!3(/(#'#;(!-<+'(C($))G55(!L<$$!%&5!_G*D(+!#5!%&+;(;(6($($!a<C5($!M+(#!;(/`C'*!/(+0($E!KU+!(#$!
T$%()*5($*!0<+M!0(+!_G*D(+!$G+!(#;($(!'#\G#0(!N#**('!%(+/($0($8!0#(!M+(#!%&$!a(.C*($!-+#**(+!)#$0E!

fE! W&55($*<+(!%&$!_G*D(+$8!0#(!<GM!0(+!Z'<**M&+5!6D/E!0($!0<DG;(C:+#;($!9'&;)!(*.E!<6;(;(6($!/(+0($!G$0!
G$<$;(5())($!)#$0!&0(+! ;(;($! ;('*($0()!a(.C*!%(+)*&H($8!)#$0!$#.C*! ;()*<**(*!G$0!/(+0($!G5;(C($0!
;(':).C*E![(+)*: H(!;(;($!0#()(!a(;('G$;!L:$$($!DG!(#$(+!".C<0($)(+)<*D%(+2M'#.C*G$;!0()!_G*D(+)!)&/#(!
DG5!)&M&+*#;($!YG)).C'G))!0()!_G*D(+)!%&$!0(+!_G*DG$;!0(+!Z'<**M&+5!MUC+($E!

dE! "&/(#*!0(+!_G*D(+!0#()!0(5!Z'<**M&+56(*+(#6(+!;()*<**(*8!)*(''*!0(+!Z'<**M&+56(*+(#6(+!0#(!%&5!_G*D(+!<$S
;(;(6($($!-<*($!G$0?&0(+!T$M&+5<*#&$($!<$0(+($!_G*D(+$!0(+!Z'<**M&+5!DG+![(+MU;G$;8!)&M(+$!0#()(!-<S
*($!G$0?&0(+!T$M&+5<*#&$($!$#.C*!;(;($!;()(*D'#.C(![&+).C+#M*($!&0(+!0#()(!Y49!%(+)*&H($E!-(+!Z'<**M&+5S
6(*+(#6(+!6(C`'*!)#.C!%&+8!0#(!($*)2+(.C($0($!-<*($!G$0?&0(+!T$M&+5<*#&$($!)*#.C2+&6($<+*#;!DG!2+UM($E!

D=>>63'@/%C/'3.4>*+.*?><.N*?$(*.$?>

^#$!T$%()*5($*!U6(+!0#(!Z'<**M&+5!'`GM*!/#(!M&';*!<6g!

=E! ^#$!2&*($D#(''(+!T$%()*&+!'*4+?$'+*'$!)#.C!<')!_G*D(+!0(+!Z'<**M&+5!G$0!+.%&'(+*'$!)#.C!U6(+!Z+&3(L*#$C<6(+8!
0#(!0($!Y6).C'G))!%&$!-<+'(C($)%(+*+`;($!<$6#(*($E!7#(+DG!$G*D*!(+!0#(!%&$!0(5!3(/(#'#;($!Z+&3(L*#$C<6(+!
DG+![(+MU;G$;!;()*(''*($!T$M&+5<*#&$($!G$0!X$*(+'<;($E!

cE! FG5!Y6).C'G))!(#$()!-<+'(C($)%(+*+<;)!$#55*!0(+!_G*D(+!0<)!%&5!Z+&3(L*#$C<6(+!G$*(+6+(#*(*(!Y$;(6&*!
#$!0(+!%&$!#C5!;(/`C'*($!7:C(!U6(+!0($!0<MU+!%&+;()(C($($!Z+&D())!<GM!0(+!Z'<**M&+5!+(.C*)/#+L)<5!<$!
OPV*+@/.3.4?*'-"O'3.4QRE!!

JE! -#(!a(.C*)2M'#.C*($!<G)!0(5!-<+'(C($)%(+*+<;!/(+0($!5#*!0(+!F(#.C$G$;)(+L'`+G$;!0()!_G*D(+)!/#+L)<5!
G$0!0#(!F<C'G$;!0(+!%&5!_G*D(+!;().CG'0(*($!](#'S-<+'(C($))G55(!/#+0! %O""+4E!-(+!_G*D(+!C<*!0($!9(*+<;!



!!
"#$$%&''!#$%()*#(+($,!
!

!

!""#$%$&'$()$*+,-./*0$1&'#2'#$'3(4$5*&6'(789(: (;/<'1 =(>78(?$052<5(9>7@( B(

5#*! ).CG'06(M+(#($0(+!A#+LG$;! ;(;($U6(+!0(5!Z+&3(L*#$C<6(+!<GM!(#$! ]+(GC<$0L&$*&!*+.838#/"*. E! -#(!
^#$D('C(#*($!)#$0!#5!3(/(#'#;($!-<+'(C($)%(+*+<;!;(+(;('*E!!

1E! 9(#! (#$(5! /#+L)<5($!A#0(++GM!0()! -<+'(C($)%(+*+<;)! /#+0!0(+!Z+&3(L*#$C<6(+!0<MU+!"&+;(! *+<;($8!0<))!
0(5!_G*D(+!)(#$(! ](#'S-<+'(C($))G55(!&C$(!Y6DU;(!&0(+!W&)*($!%&5!]+(GC<$0L&$*&!<GM!)(#$!^#$D<CS
'G$;)L&$*&!83'C@->C)*'1+*?*.!/#+0h!C#(+%&$!G$6(+UC+*!6'(#6*!0#(!(*/<#;(!ZM'#.C*!DG5!A(+*(+)<*D!#5!K<''(!
(#$()!A#0(++GM)!0()!_G*D(+)E!Y$)&$)*($!/#+0!0#(!-<+'(C($))G55(!%&5!]+(GC<$0L&$*&!<$!0($!Z+&3(L*#$S
C<6(+!$<.C!$`C(+(+!N<H;<6(!0()!3(/(#'#;($!-<+'(C($)%(+*+<;)!<G);(D<C'*E!!

D<=>E#3%8*+$>3.2>XC.2+43.4>

=E! -(+!$<.C!0#()($!Y49!6()*(C($0(!_G*DG$;)%(+*+<;!/#+0!<GM!G$6()*#55*(!F(#*!;().C'&))($E!^+!L<$$!3(0(+S
D(#*!0G+.C!0($!_G*D(+!&0(+!0($!Z'<**M&+56(*+(#6(+!5#*!(#$(+!K+#)*!%&$!(#$(+!A&.C(!DG5!N&$<*)($0(!;(S
LU$0#;*!/(+0($E!-<)!a(.C*!DG+!<GH(+&+0($*'#.C($!WU$0#;G$;!6'(#6*!C#(+%&$!G$6(+UC+*E!

cE! WU$0#;G$;($!0()!_G*D(+)! )#$0!2(+!^SN<#'!<$!L&$*<L*i.+&/01.'#5<*(E&+;!DG!+#.C*($E! j6(+!WU$0#;G$;($!
0G+.C!0($!Z'<**M&+56(*+(#6(+!/#+0!0(+!_G*D(+!2(+!^SN<#'!<$!)(#$(!DG'(*D*!<GM!0(+!Z'<**M&+5!C#$*(+'(;*(!^S
N<#'SY0+())(!#$M&+5#(+*E!

JE! ^)!/#+0!L'<+;()*(''*8!0<))!(#$(!WU$0#;G$;!0#()()!_G*DG$;)%(+*+<;()!6()*(C($0(![(+*+<;)%(+C`'*$#))(!D/#S
).C($!_G*D(+$!G$0!Z+&3(L*#$C<6(+$8!#$)6()&$0(+(!6()*(C($0(!-<+'(C($)%(+*+`;(8!$#.C*!6(+UC+*E!!

D<<=>D*'%C4)#'-*+$>

-(+!Z'<**M&+56(*+(#6(+!#)*!6()*+(6*8!#5!a<C5($!0()!*(.C$#).C!N<.C6<+($!G$0!/#+*).C<M*'#.C!FG5G*6<+($!(#$(!
G5M<))($0(! [(+MU;6<+L(#*!0(+!Z'<**M&+5!<$DG6#(*($E!-(+!Z'<**M&+56(*+(#6(+!U6(+$#55*!C#(+MU+!3(0&.C!L(#$(!
4(/`C+'(#)*G$;E!T$)6()&$0(+(!L:$$($!A<+*G$;)<+6(#*($8!"#.C(+C(#*)S!G$0!W<2<D#*`*);+U$0(8!*(.C$#).C(!4(;(S
6($C(#*($!)&/#(!^+(#;$#))(!<GH(+C<'6!0()!7(++).C<M*)6(+(#.C)!0()!Z'<**M&+56(*+(#6(+)!DG!(#$(+!%&+U6(+;(C($S
0($!&0(+!0<G(+C<M*($!_#.C*(++(#.C6<+L(#*!0(+!Z'<**M&+5!MUC+($E!-(+!Z'<**M&+56(*+(#6(+!6(C`'*!)#.C!%&+8!0($!FGS
;<$;!DG+!Z'<**M&+5!3(0(+D(#*!G$0!)&/(#*!3(/(#')!(+M&+0(+'#.C!(#$DG).C+`$L($8!0#()!DE9E!DG+!-G+.CMUC+G$;!%&$!A<+S
*G$;)<+6(#*($E!

D<<<=>6&-3(*.$*> >

-(+!_G*D(+!#)*!$#.C*!DG+!A(#*(+;<6(!&0(+![(+%#('M`'*#;G$;!3(;'#.C(+!-&LG5($*(8!T$M&+5<*#&$($!G$0!X$*(+'<;($!
6(+(.C*#;*8!/('.C(!0(+!_G*D(+!%&$!0(+!Z'<**M&+5!C(+G$*(+;('<0($!C<*E!YG);($&55($!%&$!0#()(+![(+2M'#.C*G$;!
)#$0!T$M&+5<*#&$($!G$0!X$*(+'<;($8!0#(!:MM($*'#.C!DG;`$;'#.C!)#$0E!-#()(![(+2M'#.C*G$;!;#'*!G$6(M+#)*(*!<G.C!U6(+!
0#(!D(#*'#.C(!_G*DG$;!0(+!Z'<**M&+5!C#$<G)!)&/#(!<G.C!6(#!9(($0#;G$;!0#()()!_G*DG$;)%(+*+<;()!M&+*E![(+)*:H*!
(#$!_G*D(+!;(;($!0#()(![(+2M'#.C*G$;8!L<$$!0#()!DG!(#$(+!".C<0($)(+)<*D2M'#.C*!MUC+($E!

<Y=>6#$*.?@/3$8>

-#(!^+C(6G$;!G$0![(+/($0G$;!%&$!2(+)&$($6(D&;($($!-<*($!0()!_G*D(+)!(+M&';*!<G)).C'#(H'#.C!#5!a<C5($!0(+!
;()(*D'#.C($!9()*#55G$;($8!#$)6()&$0(+(!G$*(+!9(+U.L)#.C*#;G$;!0()!;('*($0($!-<*($).CG*D+(.C*)E!_`C(+(!T$S
M&+5<*#&$($!C#(+DG!;#6*!0#(! ;()&$0(+*(! -<*($).CG*D(+L'`+G$;!0()!Z'<**M&+56(*+(#6(+)!G$*(+! ///E .+&/01.'#S
5<*(E&+;?G(6(+SG$)?0<*($).CG*DE!

Y=>Z#%$3.4>

=E! -#(!7<M*G$;!0()!Z'<**M&+56(*+(#6(+)!MU+!%(+*+<;'#.C(!ZM'#.C*%(+'(*DG$;($!)&/#(!<G)!0('#L*#).C(+!7<M*G$;!#)*!
<GM![&+)<*D!G$0!;+&6(!K<C+'`))#;L(#*!6().C+`$L*E!

cE! -<+U6(+!C#$<G)!C<M*(*!0(+!Z'<**M&+56(*+(#6(+!6(#!(#$M<.C(+!O'(#.C*(+R!K<C+'`))#;L(#*!$G+!6(#![(+'(*DG$;!%&$!
)&'.C($!/ ()($*'#.C($![(+*+<;)2M'#.C*($8!0(+($!^+MU''G$;!0#(!&+0$G$;);(5`H(!-G+.CMUC+G$;!0()![(+*+<;()!
U6(+C<G2*!(+)*!(+5:;'#.C*!G$0!<GM!0(+($!^#$C<'*G$;!0(+!_G*D(+!+(;('5`H#;!%(+*+<G($!0<+M!OPX#'2+.#"H%"+@/M
$*. QRE!-#(!7<M*G$;!MU+!W<+0#$<'2M'#.C*($!#)*!<GM!)&'.C(!*k2#).C($!".C`0($!G$0?&0(+!(#$($!)&'.C($!*k2#).C($!
".C<0($)G5M<$;!6(;+($D*8!/#(!)#(?(+!DG5!F(#*2G$L*!0()![(+*+<;)).C'G))()!%&+C(+)(C6<+!/<+?($E!!

JE! [&+)*(C($0(!9().C+`$LG$;($!;('*($!<G.C!MU+!;()(*D'#.C(![(+*+(*(+8!'(#*($0(!Y$;()*(''*(8!N#*<+6(#*(+!&0(+!
^+MU''G$;);(C#'M($!0()!Z'<**M&+56(*+(#6(+)E!



!!
"#$$%&''!#$%()*#(+($,!
!

!

!""#$%$&'$()$*+,-./*0$1&'#2'#$'3(4$5*&6'(789(: (;/<'1 =(>78(?$052<5(9>7@( C(

1E! [&+)*(C($0(!9().C+`$LG$;($!;('*($!$#.C*!MU+!0#(!7<M*G$;!<G)!0(+![(+'(*DG$;!%&$!e(6($8!W:+2(+!&0(+!4(S
)G$0C(#*!G$0!$<.C!0(5!Z+&0GL*C<M*G$;);()(*D!)&/#(!6(#!0(+!j6(+$<C5(!<G)0+U.L'#.C(+!4<+<$*#($!)(#*($)!
0()!Z'<**M&+56(*+(#6(+)E!

@E! -(+!Z'<**M&+56(*+(#6(+!C<M*(*!/(0(+!MU+!0#(!T$M&+5<*#&$($8!0#(!Z+&3(L*#$C<6(+!<GM!0(+!Z'<**M&+5!U6(+!)#.C!
DG+![(+MU;G$;!)*(''($8!$&.C!MU+!0#(!A#+L)<5L(#*!0(+!D/#).C($!0(5!_G*D(+!G$0!0(5!Z+&3(L*#$C<6(+!<6;(S
).C'&))($($!-<+'(C($)%(+*+`;(E!-#(!<GM!0(+!Z'<**M&+5!%&$!Z+&3(L*#$C<6(+$!U6(+!)#.C!)('6)*!DG+![(+MU;G$;!
;()*(''*($!T$M&+5<*#&$($!6(+GC($!<G)).C'#(H'#.C!<GM!YG))<;($!G$0!X$*(+'<;($!0(+!Z+&3(L*#$C<6(+!)('6)*E!
-#(![(+<$*/&+*G$;!0<MU+8!0<))!0#()(!T$M&+5<*#&$($!DG*+(MM($08!<L*G(''!G$0!%&'')*`$0#;!)#$08!'#(;*!<''(#$!6(#!
0(5!3(/(#'#;($!Z+&3(L*#$C<6(+E!^#$(!Z+UMG$;!0(+!DG+![(+MU;G$;!;()*(''*($!T$M&+5<*#&$($!0G+.C!0($!Z'<**S
M&+56(*+(#6(+!(+M&';*!$#.C*E!

IE! -#(!A(6)#*(!0()!Z'<**M&+56(*+(#6(+)! ($*C`'*!e#$L)!<GM!(l*(+$(!A(6)(#*($!-+#**(+E!YGM!0#(!T$C<'*(!0#()(+!
0#+(L*!&0(+!#$0#+(L*!%(+'#$L*($!A(6)(#*($!C<*!0(+!Z'<**M&+56(*+(#6(+!L(#$($!^#$M'G))E!KU+!0#(!a#.C*#;L(#*!0(+!
T$C<'*(!#)*!#55(+!0(+!3(/(#'#;(!Y$6#(*(+!&0(+!9(*+(#6(+!%(+<$*/&+*'#.C8! /()C<'6!0(+!Z'<**M&+56(*+(#6(+!
0#()6(DU;'#.C!L(#$(+'(#!4(/`C+!U6(+$#55*E!-#(!M+(50($!A(6)(#*($!C<*!0(+!Z'<**M&+56(*+(#6(+!DG5!F(#*S
2G$L*!0(+![(+'#$LG$;!<GM!5:;'#.C(!a(.C*)%(+)*:H(!U6(+2+UM*E!FG5!F(#*2G$L*!0(+![(+'#$LG$;!/<+($!L(#$(+'(#!
a(.C*)%(+'(*DG$;($!(+L($$6<+E!^#$(!)*`$0#;(!j6(+2+UMG$;!)`5*'#.C(+!T$C<'*(!0(+!%&5!Z'<**M&+56(*+(#6(+!
%(+'#$L*($! "(#*($!&C$(! *<*)`.C'#.C(!Y$C<'*)2G$L*(!MU+!(#$($!a(.C*)%(+)*&H!L<$$!0(+!Z'<**M&+56(*+(#6(+!
$#.C*!'(#)*($E!K<'')!0(5!Z'<**M&+56(*+(#6(+!a(.C*)%(+'(*DG$;($!6(L<$$*!/(+0($8!/#+0!0(+!Z'<**M&+56(*+(#S
6(+!0#(!($*)2+(.C($0($!e#$L)!)&M&+*!($*M(+$($E!

Y<=>J@/"3??)*?$+((3.4*. >

=E! -(+!Z'<**M&+56(*+(#6(+!6(C`'*!)#.C!%&+8!0#()(!_G*DG$;)6(0#$;G$;($!3(0(+D(#*!G$0!&C$(!Y$;<6(!%&$!4+U$S
0($!MU+!0#(!FGLG$M*!DG!`$0(+$E!a(;#)*+#(+*($!_G*D(+$!/(+0($!LU$M*#;(!m$0(+G$;($!0#()(+!_G*DG$;)6(0#$S
;G$;($!)2`*()*($)!(#$($!N&$<* !%&+!A#+L)<5/(+0($!0(+!;(`$0(+*($!_G*DG$;)6(0#$;G$;($!2(+!^SN<#'!6(S
L<$$*!;(;(6($E!A#0(+)2+#.C*!0(+!_G*D(+!$#.C*!#$$(+C<'6!(#$()!N&$<*)!$<.C!FG;<$;!0(+!9(L<$$*;<6(8!)&!
;('*($!0#(!;(`$0(+*($!_G*DG$;)6(0#$;G$;($!<')!%&$!#C5!<$;($&55($E!7#(+<GM!/#+0!0(+!Z'<**M&+56(*+(#S
6(+!#$!0(+!9(L<$$*5<.CG$;!;()&$0(+*!C#$/(#)($E!

cE! YGM!0#()(!_G*DG$;)6(0#$;G$;($!M#$0(*!<G)).C'#(H'#.C!:)*(++(#.C#).C()!5<*(+#(''()!a(.C*!Y$/($0G$;E![(+S
*+<;))2+<.C(!G$0!5<H;(6'#.C(!"2+<.C(!MU+!0#(!W&55G$#L<*#&$!D/#).C($!0(5!Z'<**M&+56(*+(#6(+!G$0!0(5!
_G*D(+!#)*!-(G*).CE!

JE! 4(+#.C*))*<$0!MU+!<''(!a(.C*))*+(#*#;L(#*($!<G)!0#()(5![(+*+<;)%(+C`'*$#)!#)*!;(;($U6(+!_G*D(+$8!0#(!W<GMS
'(G*(!)#$0!&0(+!L(#$($!<'';(5(#$($!4(+#.C*))*<$0!#$!(#$(5!^XSN#*;'#(0))*<<*!C<6($8!0(+!"#*D!0()!Z'<**M&+5S
6(*+(#6(+)!OA#($8!B)*(++(#.CRE!T$!<''($!U6+#;($!K`''($!;#'*!0(+!;()(*D'#.C(!4(+#.C*))*<$0E!

1E! "&''*($!(#$D('$(!9()*#55G$;($!0#()(+!Y49!$#.C*#;8!G$/#+L)<5!&0(+!$#.C*!0G+.CMUC+6<+!)(#$!&0(+!/(+0($8!
)&!/#+0!0#(!4U'*#;L(#*!0#()(+!Y49!#5!j6+#;($!C#(+%&$!$#.C*!6(+UC+*E!-#(!Z<+*(#($!)#$0!#$!0#()(5!K<''!%(+S
2M'#.C*(*8!0#(!$#.C*#;($8!G$/#+L)<5($!&0(+!G$0G+.CMUC+6<+($!9()*#55G$;($!0G+.C!)&'.C(!9()*#55G$;($!
DG!(+)(*D($8!0#(!#$!;()(*D'#.C!DG'`))#;(+!A(#)(!0(5!5#*!0($!$#.C*#;($8!G$/#+L)<5($!&0(+!G$0G+.CMUC+6<+($!
9()*#55G$;($!%(+M&';*($!F/(.L!<5!$`.C)*($!L&55($E!4'(#.C()!;#'*!MU+!0($!K<''!%&$!a(;('G$;)'U.L($E!

<.%&'(#$+&.*.>4*(OQ>[>F>T\U>RM0&((*'@* M:*?*$8>TR0:U>

K#+5<g!.+&/012+&3(.*)!4567!
Y$).C+#M*g!9:+)(;<))(!=>?@8!=>=>!A#($8!B)*(++(#.C!
6D/E!9'(#0($)*+<H(!I8!I>J ==!K+<$LMG+*!<5!N<#$8!-(G*).C'<$0!

!
^SN<#'g!L&$*<L*i.+&/01.'#5<*(E&+;!
K#+5($6G.C$G55(+g!11cdcd%!
K#+5($6G.C;(+#.C*g!7<$0(');(+#.C*!A#($!
9(C:+0(!;(5E!^V4g!N<;#)*+<*!0(+!"*<0*!A#($!
!

.+&/012+&3(.*)!4567! n!"*<$0!K(6+G<+!c>=d!

!

! !



!!
"#$$%&''!#$%()*#(+($,!
!

!

!""#$%$&'$()$*+,-./*0$1&'#2'#$'3(4$5*&6'(789(: (;/<'1 =(>78(?$052<5(9>7@( D(

!'"A#$B((

K3?$*'MB+2*''3%?%&'(3"#'>%C'>D*')'#3@/*'>

OA($$!"#(!0($![(+*+<;!/#0(++GM($!/&''($8!0<$$!MU''($!"#(!6#**(!0#()()!K&+5G'<+!<G)!G$0!)($0($!"#(!()!DG+U.LER!

Y$!0#(!.+&/012+&3(.*)!45678!9:+)(;<))(!=>?@8!=>=>!A#($8!B)*(++(#.C8!6D/E!9'(#0($)*+<H(!I 8!I>J ==!K+<$LMG+*!
<5!N<#$8!-(G*).C'<$0!
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